
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verwaltungsbericht 
des Bürgermeisters 

der Gemeinde Appen 
 
 

2. Halbjahr 2020 
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Aktuelle Kassenlage 
Der Kassenbestand der Gemeinde Appen belief sich am 31.12.2020 
 

                                                                                                                                                                                                   
 

insgesamt      minus 1.657.327,44 €. 
 

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für 2019 in Höhe von 472.956,39 € ist bislang noch nicht erfolgt, damit die zu zahlenden Negativzinsen für die Amtskasse Geest und 
Marsch möglichst geringgehalten werden. In Kürze muss/wird jetzt die Entnahme erfolgen. 

 

 
 

 

2. Entwicklung wichtiger Wirtschaftsdaten (Einwohner, Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Arbeitslosenzahlen) 
 
a) Einwohnerstatistik (eigene Fortschreibung), Gewerbe, Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle 

Stand 
per 

Einwohner Meldeamtsaktivitäten Personenstandsfälle Gewerbe 

3
1

.1
2

.2
0

2
0
 

 Zuzüge Wegzüge Umzüge Geburten Sterbefälle Eheschl. 
Anmel-
dungen 

Abmeldungen 
Ummel-
dungen 

Gewerbe 
insgesamt 

Unterglin-
de: 

27 20 - 5 2 3 

 
30 
 

33 13 

470 
(105   Ge-
werbesteu-
erzahler) 

Schäferhof: 22 20 1 - - - 

Appen-Etz 17 24 2 2 3 1 

Appen-
Dorf: 
 

137 107 24 14 29 11 

Gesamt: 
4899 
Davon 
NW:: 150 
(Stand 
30.06.2020 
Gesamt: 
4886 EW, 
davon NW: 
146 

203 171 27 21 34 15  

Davon beim Standesamt Moorrege beurkundet: 1 17 8     

 
 
 



b) Arbeitslosenzahlen 

Stand per 31.12.2020 Anzahl Prozentualer Anteil an der Gesamtarbeitslosenzahl des Kreises Pinneberg 

Appen 97 
1,0 

 

B. Entwicklung der Bautätigkeit Stand: 01.07. –31.12.2020 

Wohnraumerstellung Gewerberaum-/Flächenerstellung 

Anbauvorhaben (Anzahl): 14 Neubauvorhaben (Anzahl): 5 Anbauvorhaben (Anzahl): 7 Neubauvorhaben (Anzahl): 1 

  

 

 

C: Personalentwicklung und Personalplanung der Gemeinde Appen  

1. Personalstand Arbeiter 

Stand per Bereich 
Arbeiter 

Gesamt je 1.000 EW 
Auszubildende 

männlich weiblich männlich weiblich 

31.12.2020 

 
Hausmeister / 

Bauhof 
 

2+5 0 2+5 0,0015 0 0 

3. Mehrarbeits- und Überstunden / Erkrankungen länger als 6 Wochen (Zahlen in Klammern = Stand vorheriges Quartal) 

Stand per Bereich Mehrarbeits-/Überstunden Erkrankungen länger als 6 Wochen 

30.06.2020 Bauhof 201,64 
Ein Mitarbeiter erhält bis 30.04.2022 Ren-

te auf Zeit 
Ein Mitarbeiter  länger als 6 Wochen krank 

31.12.2020 

Bauhof 57,12 
Ein Mitarbeiter erhält bis 30.04.2022  

Rente auf Zeit 

Hausmeister 188,54 Ein Mitarbeiter  länger als 6 Wochen krank 

 

 

E. Kindertageseinrichtungen                                                                                                                                                                                  Stand per: 31.12.2020 

Bezeichnung der 
KiTa 

Betriebszeiten Elternbeitrag monatlich vorhandene Plätze belegte Plätze 

 
1. KiTa Heideweg 

Frühdienst:             7.30-08.00 Uhr 
 
 

18,00 €  Elementar 
27,00 €  Krippe 

 

Insgesamt 81 Plätze, davon: 
 
3 I-Gruppen:       33 Kinder 
1 Regelgruppe:  20 Kinder 
SGB Kinder:       12 Kinder 
Heilpäd. Kleingruppe: 6 Kinder 
Krippe:                10 Kinder    
 
Gesamt:  81 Kinder                
 
 

 
81 Plätze und zwei Überbelegungen (83) 
 
 (1 Kind im Wald und 1 Kind in der Krip-
pe) 
 
 

Kernzeit Krippe:     8.00-15.00 Uhr 
396,00 € 
 

Kernzeit i-Gruppe: 8.00-14.00 Uhr 
222,00 € 
 

Spätdienst elem.:  14.00-15.00 Uhr 
36,00 € 
 

Spätdienst elem./Krippe: 15.00-    36,00 € bzw. 54,00 € 



                                       16.00 Uhr  

 

     

 
 
 

 
   

Ab 1.8.2020 
DRK Bewegungs-
kindergarten 

Frühdienst: 7.00-7.30 Uhr  
 
Frühdienst 7.30 – 8.00 Uhr 
 
 

14,15 € Elementar 
 
18,02 € Krippe 
 
 
 

 

Elementar:  7.00 Uhr :   8 Plätze 
                    7.30 Uhr : 24 Plätze 
 
Krippe:         7.00 Uhr :   4 Plätze 
                     7.30 Uhr : 10 Plätze 
 

Kernzeit Krippe 
8.00 – 14.00 Uhr 

216,30 € 10 10 

Kernzeit Krippe 
8.00 – 16.00 Uhr 

288,40 € 20 13 

Kernzeit Elementar 
8.00 – 14.00 Uhr 

169,80 € 40 39 

Kernzeit Elementar 
8.00 -16.00 Uhr 

226,40 € 40 39 

    

 Gesamt:  110 101 

 

F. Grundschule / Betreuende Grundschule 

a) Grundschule Appen Stand per: 31.12.2020 

Schuljahr Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler 

1. Grundschuljahr 2 40 

2. Grundschuljahr 2 47 

3. Grundschuljahr 2 47 

4. Grundschuljahr 2 41 

Gesamt: 8 175 

 
b) Betreuende Grundschule 

 
Stand per: 31.12.2020 

 
Anzahl der betreuten Grundschüler 

                                                  140  

 

 

 
 

H. Stand der Ausführung von Beschlüssen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 

 
1. Gemeindevertretung 
 
 

 Beschluss Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 



vom: 

     

     

 26.06.2014 Anschluss an das Breitbandnetz 

Der Netzausbau im Cluster 1 (Ha-
selau, Haseldorf und Moorrege-
Klevendeich) wird im I. Quartal 2020 
fertiggestellt. Weiterhin arbeitet der 
Zweckverband an neuen Fördermög-
lichkeiten und führt dazu enge Ge-
spräche mit den zuständigen Behör-
den des Landes und dem Breitband-
kompetenzzentrum, um jeden Be-
reich der Gemeinde Appen ausbauen 
zu dürfen. 
Bedingt durch die Corona-Pandemie 
ist es hier zu Verzögerungen ge-
kommen. 

 

 02.12.2014 

 
Gehweg an der nordwestlichen Seite der Wedeler Chaussee, ab Heidekrug bis 
Appener Straße 
  

Der alte Beschluss ist in der GV 
aufgehoben worden und das Ing.- 
Büro ist mit der Umplanung beauf-
tragt worden. 

 

 29.09.2015 Räumliche Neuordnung Lehrerzimmer/Werkraum 
Siehe Sachstand Erweiterung/Umbau 
Schule 

 

     

  
 
Herstellung eines Kreisverkehrs Hauptstraße/Pinnaubogen 
 

 
Es besteht eine Arbeitsgruppe, wo 
ein Planer sich die gesamte Haupt-
straße ansieht und untersucht. In 
diesem Zuge wird dann auch der 
Kreisverkehr mit geprüft. 
 

Kein neuer Sachstand 

     

 06.12.2016 
 
Vorbereitung eines Energiemanagements in der Gemeinde Appen 
 

Keine neuen Erkenntnisse  

     

     

     

 28.03.2018 Neubau eines Kinderspielplatzes Appen-Etz 

Der Beschluss der Gemeinde liegt 
vor. Das Büro Hunck+Lorenz hat 
mitgeteilt, dass noch unklar sei, ob 
man den Auftrag der Umgestaltung 
der Freiflächen beim Kindergarten 
auch zeitnah erhält (gesonderter 
Bauabschnitt des Kreises). Dies sei 

Wird 2021 umgesetzt. 



abzuwarten. Die Verwaltung bleibt 
mit dem Büro und dem Kreis im Ge-
spräch. 

     

     

     

  Sanierung und Modernisierung der Sportanlagen Appen 

Der jetzige Trainingsplatz 3 wird zu 
einem Kunstrasenplatz mit verbes-
sertem Kunstrasen in der nach den 
Fußballregeln erforderlichen Min-
destgröße von 90 m x 60  m (mit 
Sand verfüllt) ausgebaut. 
Der jetzige Naturrasenplatz wird 
ebenfalls in vereinfachter Art saniert.  

Neue Ausschreibung ist gelaufen 
und es wird bis 29.01.21 noch die 
Abfuhr des Oberbodens durch 
das Ing.-Büro geklärt, dann wird 
es losgehen. 
 

     

     

 17.09.2019 Sanierung Gehweg Nord 
Findet mit der Baumaßnahme Haupt-
straße statt. Die Baumaßnahme 
erfolgt voraussichtlich 2021 

Kein neuer Sachstand 

     

 18.06.2020 Ergänzung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rissener Weg Arbeiten sind abgeschlossen  

     

  
Aufstellung des B-Plans Nr.  31 für ein Gebiet südlich der Hauptstraße und nörd-
lich sowie östlich der Straße Ossenblink 

Im Rahmen der GV vom 08.12.2020 
wurde der Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss vertagt. Dieser soll 
in den nächsten Bauausschuss ein-
gebracht werden. 
 

 

     

  Einrichtung von Feuerwehrschlüsseldepots für die gemeindeeigenen Gebäude Die Arbeiten sind abgeschlossen  

     

     

 2. Hauptausschuss/Finanzausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 28.02.2006 Errichtung eines Gemeindearchivs (06.0521.1) 
 
Es sind keine Kapazitäten vorhan-
den.  

 

 24.08.2006 Nachfolgenutzung Gemeindeverwaltung;  
Zurzeit befinden sich alle Räumlich-
keiten in der Vermietung.  

 

     

 3. Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 



 
 
28.02.2017 

 
Erweiterung und Umbau der Schule 

Bis auf die Dekorarbeiten (Maler) in 
den Fluren sind alle Arbeiten erledigt.  
Die ausstehenden Malerarbeiten 
erfolgen in den Frühjahrsferien.  
Es stehen noch einige Elektroarbei-
ten im Bereich Brandschutz (Flucht-
wegeleuchten usw.) im Bestand aus. 

 

 
 
 

   

 
 
 
 

 4. Umweltausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

 21.11.2006 
 
Flugplatz Heist; Lärmbelästigung 

 Kein neuer Sachstand. 

 
 
 
sdfsd 

 5. Bauausschuss 

 
Beschluss 
vom: 

Bezeichnung des Vorgangs Stand der Ausführung Kurze Erläuterungen 

     

 19.11.2019 Änderung B-Plan 3, südlich Wischbleek, östlich Op de Hoof 

Der Satzungsbeschluss zur 4. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 3 
südlich Wischbleek, östlich Op de 
Hoof wurde durch die GV gefasst. 
Anschließend erfolgten die Ab-
schlussarbeiten zu dem B-Plan samt 
Bekanntmachung. Die 4. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 ist am 
22.12.2020 in Kraft getreten. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



I. Nutzung des Bürgerhauses   

Stand 
Nutzungen/davon 

Vermietungen 
 

Erzielte Einnahmen 
(insg. AOS von HHS) 

Ausgaben 
(insg. AOS von HHS) 

 

     

II. Halbjahr 2020 

3. Quartal: 
58 Nutzungen, davon 1 

mit Einnahme 
4. Quartal: 

30 Nutzungen, keine 
Einnahmen 

33.621,43 € von 55.200 € (60,91 %) 203.413 € von 186.700 € (108,95 %) 2. Halbjahr 2020 

     

I. Halbjahr 2020 

2. Quartal 2020 
52 Nutzungen = keine 
Einnahmen (Corona) 
 
1.Quartal 2020 
114 Nutzung davon 
9 mit Einnahmen = 
2283,50 Euro 

 

35.785,07 € von 55.200 € (64,8 %) 79.002,21 € von 201.700 € (39,2) I. Halbjahr 2020 

     

 

J. Aktivitäten im Bereich der Partnerschaft  Polegate 

Polegate 

Gemeinde geplant/durchgeführt Vereine und Verbände geplant/durchgeführt 

Der AK Polegate hat im zweiten Jahr 2020 pandemiebedingt keine Aktivitäten 
durchgeführt. Die für das letzte Jahr geplante Reise nach Polegate wird auf 2021 
oder 2022 verschoben 

 
Erst im Folgejahr würde dann wieder der Gegenbesuch geplant werden, für den evtl. ein 

Zuschuss beantragt werden würde. 

 
 

 

K. Prozessstandschaften 

Bezeichnung des Prozesses Stand 

-  

 

L. Jugendarbeit Ausblick I. Halbjahr 2021 

Ausblick auf das 1. Halbjahr 2021 
- Coronabedingte Schließung der Einrichtung bis auf Weiteres. 
- (Home-Office. Konzeptentwicklung.) 
- Öffnung der Einrichtung unter Berücksichtigung und jeweils aktueller Anpassung an die sich 
ändernden Landesverordnungen des Landes Schleswig-Holstein. 
- Planung des Sommerferienprogramms 2021 der Gemeinde Appen 

 

 



Moorrege, den 01.02.2021 

         
(Banaschak) 

Bürgermeister 





 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1558/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 19.02.2021 

Bearbeiter: Stephan Tronnier AZ: 130. 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 4 der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Appen für die Kamerad-
schaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr ist für jedes Haushaltsjahr von der Mitglie-
derversammlung ein vom Wehrvorstand aufzustellender Einnahme- und Ausgabe-
plan zu beschließen. Er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine 
Ablehnung wäre gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.  
 
Nach § 10 der Satzung ist nach Abschluss des Haushaltsjahres eine Einnahme- und 
Ausgaberechnung aufzustellen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Ge-
meindevertretung vorzulegen.  
 
Der Wehrvorstand der Freiwilligen Feuerwehr Appen hat einen Einnahme- und Aus-
gabeplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie eine Einnahme- und Ausgaberechnung 
für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt. Beide Unterlagen sind dieser Beschlussvorla-
ge als Anlage beigefügt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Verwaltungsseitig wird empfohlen, der Einnahme- und Ausgabeplanung der Freiwilli-
gen Feuerwehr für das Haushaltsjahr 2021 zuzustimmen. Die Einnahme- und Aus-
gaberechnung für das Haushaltsjahr 2020 ist zur Kenntnis zu nehmen.  
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Finanzierung: 
Die Finanzierung der Kameradschaftspflege bei der Freiwilligen Feuerwehr ergibt 
sich aus der Einnahme- und Ausgabeplanung.  
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Siehe Einnahme- und Ausgabeplanung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, der Einnahme- 
und Ausgabeplanung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für das Haushaltsjahr 2021 
zuzustimmen. Die Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr für 
das Haushaltsjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Hans-Joachim Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Einnahme- und Ausgabeplan der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2021 
Einnahme- und Ausgaberechnung der Freiwilligen Feuerwehr Appen für 2020 
 
 
 
 
 



Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

1. Rohergebnis 6.358,22 6.232,52-

2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 500,00 500,00

3. sonstige betriebliche Aufwendungen 998,92 1.843,54

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,12 0,10

5. Ergebnis nach Steuern 4.859,42 8.575,96-

6. Jahresüberschuss 4.859,42 8.575,96-

Blatt 1

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen
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Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR

Rohergebnis
3201 Getränke 1.147,81- 3.858,74-
3202 Uniformen 0,00 37,50-
3204 Ausstattung Wache 35,81- 3.504,58-
3205 Witwenkaffee, Neujahrsempfang etc. 138,00- 177,58-
3206 Jahreshauptversammlung 1.614,58- 1.378,36-
3207 Dienst zur freien Verfügung 320,00- 590,00-
3208 Jugendfeuerwehr 0,00 225,00-
3209 Grillen etc. 0,00 1.796,38-
3210 Grillhütte 0,00 1.259,59-
3211 Cyclassics 0,00 709,26-
3213 Hubertusschießen etc. 0,00 209,50-
3214 Weihnachtsfeier 0,00 5.500,10-
3215 Volkstrauertag 0,00 181,27-
3216 Umbüdeln 251,64 132,11-
3217 Fahrzeugbeschaffung 8,96- 0,00
8201 Getränke 727,00 2.640,47
8202 Beiträge 5.793,63 5.988,53
8203 Spenden 350,00 145,00
8204 Sonderveranstaltungen 0,00 1.980,00
8205 Gemeindezuschuss 2.500,00 2.500,00
8206 Erlöse aus Bierzeltgarnituren 82,00 145,00
8207 Oktoberfest 80,89- 279,17-
8208 Laternenumzug 0,00 207,62

6.358,22 6.232,52-

Löhne und Gehälter
4190 Aushilfslöhne 500,00 500,00

sonstige betriebliche Aufwendungen
4380 Beiträge 110,00 60,00
4630 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG 327,95 1.097,63
4640 Repräsentationskosten 0,00 100,00
4930 Bürobedarf 0,00 108,45
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur) 164,77 85,86
4945 Fortbildungskosten 0,00 231,30
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 119,88 0,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 276,32 160,30

998,92 1.843,54

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,12 0,10

Jahresüberschuss 4.859,42 8.575,96-

Blatt 2

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Feuerwehr Appen Feuerwehr, Appen



Kameradschaftskasse

Gemeindezuschuss 2.500,00 €    

Erlöse aus Veranstaltungen 500,00 €       

Erlöse aus Spenden 400,00 €       

Beiträge passive Mitglieder 6.200,00 €    

Erlöse aus Getränkeverkäufen 500,00 €       

Erlöse gesamt 10.100,00 €  10.100,00 €  

Verpflegung Dienstabend, Übungen etc. 2.000,00 €    

Jahreshauptversammlung 1.500,00 €    

Dienst zur freien Verfügung 500,00 €       

Grillhütte -  €              

Verpflegung Cyclassics -  €              

Weihnachtsfeier 3.500,00 €    

Teilnahme an Veranstaltungen 400,00 €       

Aufwandsentschädigungen 500,00 €       

Kosten der Verwaltung 600,00 €       

Ausgaben gesamt 9.000,00 €    9.000,00 €    

Überschuss 1.100,00 €    

Haushaltsplan der freiwilligen Feuerwehr Appen

für das Jahr 2021 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1557/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 08.02.2021 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Zuschüsse an an TuS Appen für die Begleichung des Entgeltes für die 
Benutzung der Sportanlagen 2020 
 
Sachverhalt: 
Die in dem Haushaltsjahr 2020 angefallenen Kosten für die einzelnen Objekte des 
Sportzentrums sind in gleicher Weise wie für das Jahr 2019 verteilt worden. Der TuS 
Appen hat mitgeteilt, wie viele Stunden die Anlagen bzw. Hallen jeweils genutzt wur-
den. Die Zeiten für die Grundschule und sonstige Nutzer finden sich ebenfalls in den 
Berechnungen wieder. 
 
Die Aufteilung der 2020 entstandenen Kosten erfolgt auf die Objekte: 
 
Objekt   Gesamtkosten Stundensatz Anteil TuS 
 
Sporthalle    148.306,33 €  110,51 €    96.255,45 € 
Turnhalle     66.966,82 €    69,65 €    60.698,47 € 
Sportplatzgebäude    38.486,74 €       38.486,74 € 
Sportplätze     98.411,50 €    85,23 €    89.206,99 € 
 
    352.171,39 €     284.647,65 € 
 
Für die aufgeführten Objekte sind insgesamt Kosten in Höhe von 352.171,39 € ent-
standen. Im Verhältnis der Nutzungsstunden entstehen dem TuS Appen anteilige 
Kosten in Höhe von 284,647,65 €. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
In Anwendung der bisherigen Entscheidungen wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, 
dem TuS Appen für das Jahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von 284.647,65 € zu ge-
währen. Der Zuschuss wurde bereits für das Jahr 2020 haushaltsintern umgebucht. 
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Finanzierung: 
Für das Jahr 2020 standen 322.500,-- € zur Verfügung. Aufgrund der ermittelten 
Nutzungszeiten und der entstandenen Kosten in 2020 hat sich ein Zuschussbedarf in 
Höhe von 284.647,65 € ergeben. 
 
Die Haushaltsmittel waren somit ausreichend. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, dem TuS Appen für das Jahr 2020 einen ge-
meindlichen Zuschuss in Höhe von 284.647,65 € zu gewähren. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1562/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 24.02.2021 

Bearbeiter: Maike Pagelkopf AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Ausbau der Bushaltestelle "Rollbarg" an der Wedeler Chaussee im 
Ortsteil Appen-Etz 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung Appen hat auf der Sitzung der Gemeindevertretung am 
08.12.2020 mehrheitlich beschlossen den Bau des Gehweges entlang einer Teilstre-
cke der Wedeler Chaussee im Ortsteil Appen-Etz und die Verlegung der Bushalte-
stelle „Rollbarg“ bei der Gaststätte Heidekrug zwischen der Kreuzung K13/L 105 in 
Richtung Wedel nicht ausführen zu lassen. 
Die Gemeindevertretung hat auch beschlossen, dass Ingenieurbüro Lenk + Rauch-
fuß mit der Umplanung der Bushaltestelle „Rollbarg“ an der Gaststätte Heidekrug zu 
beauftragen. Das Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß hat die Planungen entsprechend 
durchgeführt und es liegt der Amtsverwaltung ein Angebot zur Durchführung der 
Baumaßnahme durch. Das Angebot erstreckt sich über die Leistungsphasen 1-9, 
somit ist sind von der Grundlagenermittlung bis zur Bauoberleitung und Objektbe-
treuung alles enthalten.  
Die Baukosten für den Ausbau der Bushaltestelle inkl. Ingenieurhonorar betragen 
laut Angebot 65.000€.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die Kosten in Höhe von 65.000€ sind vollständig von der Gemeinde zu tragen.  
 
Fördermittel durch Dritte:  
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt, die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Appen beschließt, das Ingenieurbüro Lenk + Rauchfuß mit der Durchfüh-
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rung der geplanten Baumaßnahme „Bushaltestelle Heidekrug“ zu beauftragen und 
die benötigten Finanziellen Mittel in Höhe von 65.000€ im Haushalt bereitzustellen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
       Banaschak 
(Der Bürgermeister) 
 
 
Anlagen:  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1555/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 01.02.2021 

Bearbeiter: Jan-Christian Wiese AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 23.02.2021 öffentlich 

Umweltausschuss der Gemeinde Appen 02.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Bebauungsplan Nr. 31 für ein Gebiet südlich der Hauptstraße und 
nördlich sowie östlich der Straße Ossenblink; hier: Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung beschloss auf der Sitzung am 18.06.2020, den Bebauungs-
plan Nr. 31 aufzustellen. Der Bebauungsplan überplant einen Bereich südlich der 
Hauptstraße und nördlich sowie östlich der Straße Ossenblink. Es werden die Flur-
stücke 25/2 und 174/153 der Flur 17 vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
31 erfasst. Der Bebauungsplan wird nach § 13 a BauGB im beschleunigten Verfah-
ren aufgestellt, so dass bereits der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss gefasst wer-
den kann. Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 18.06.2020 wird 
von der frühzeitigen Beteiligung und einer Umweltprüfung abgesehen. 
  

Der Bebauungsplanentwurf sieht vor, dass innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 31 Wohnbebauung entstehen kann. Hierbei ist eine Nachverdich-
tung im Bereich Ossenblink samt Arrondierung des Gemeindegebietes vorzuneh-
men. Dabei sehen die Festsetzungen die Möglichkeit, Wohngebäude mit einer oder 
zwei Wohneinheiten zu errichten, vor. Zudem enthält der Entwurf eine Mindestgrund-
stücksgröße von 700 m² je Einzelhaus. Darüber hinaus wird eine GRZ in Höhe von 
0,35 festgesetzt. Des Weiteren ist eine Mindeststellplatzanzahl vorgeschrieben. Die 
östliche Baugrenze berücksichtigt eine größtmögliche Abgrenzung zum Außenbe-
reich. Gleichzeitig sieht sie die Schaffung von vernünftig geschnittenen Grundstücken 
vor. Sie wirkt deshalb ausgleichend.   
 
 
 
Finanzierung: 
Aufgrund eines bereits geschlossenen Kostenübernahmevertrages werden sämtli-
chen Kosten des Bebauungsplanverfahrens durch den Investor übernommen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
  
1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 für das Gebiet südlich der Hauptstraße 
und nördlich sowie östlich der Straße Ossenblink und die Begründung werden in den 
vor liegenden Fassungen gebilligt / mit folgenden Änderungen gebilligt: ... 
  
2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 und die Begründung sind nach § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der In-
halt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen und über den Digitalen 
Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.  
  
 
 
__________________ 
  Banaschak 
(Bürgermeister) 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 31 – wird nachgereicht 
Anlage 2: Entwurf der Begründung des Bebauungsplanes Nr. 31 – wird nachgereicht  
 
 
 



 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1565/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 01.03.2021 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Grundschule Appen - Digital Pakt 
 
Sachverhalt: 
Der Schulträger ist gemäß § 48 Absatz 1 Nr. 5 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz -
SchulG- für die Ausstattung an den Schulen verantwortlich.  
 
Im Mai 2019 wurden zwischen Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung zur För-
derung der digitalen Ausstattung an den Schulen geschlossen.  
Die Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an 
die Träger der öffentlichen Schulen -Landesprogramm DigitalPakt SH- Öffentliche Schu-
le wurde am 18. September 2019 veröffentlich und trat rückwirkend zum 17. Mai 2019 in 
Kraft. Sie hat eine Laufzeit bis zum 16. Mai 2024. 
  
Es haben in der Vergangenheit Treffen mit den Bürgermeistern, Schulleitern, IT-
Betreuern und Verwaltung stattgefunden. Diese wurden durch das IQSH -Institut für 
Qualitätsentwicklung Schleswig-Holstein- begleitet. Im Rahmen dieser Treffen wurde 
sich dahingehend verständigt, dass die Umsetzung des Digitalpaktes gemeinsam erfol-
gen soll und an den Schulen grundsätzlich eine einheitliche Ausstattung angeschafft 
werden soll. Die Ausstattung soll nach der Musterlösung Grundschule des IQSH erfol-
gen.  
 
Für die Beantragung der Fördermittel ist ein Medienentwicklungsplan notwendig, welcher 
als Anlage 1 beigefügt ist. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Ziele des Digital Paktes sind u.a. die 

➢ Schaffung der Infrastruktur zur digitalen Nutzung, 
➢ Ausstattung der Schulen mit Präsentationsgeräten und Endgeräten für den di- 

gitalen Unterricht,  
➢ Umsetzung der medienpädagogischer Anforderungen der Schulen und  
➢ Planungssicherheit für Schulträger, Schulen und Politik durch mittelfristige Fi-

nanz- und Organisationsplanung. 
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Im Frühjahr 2019 wurde zur Vorbereitung eine Bestandsaufnahme der IT-
Ausstattung erfasst.  
Die Ergebnisse aus diesen Verfahren sind mit in den Medienentwicklungsplan einge-
flossen. Weiterhin das pädagogische Konzept & Fortbildungskonzept der Schule und 
das Supportkonzept. Aus diesen Konzepten wurden das Finanzierungkonzept er-
stellt. 
 
 
 
Finanzierung: 
Für die Umsetzung des Digital Paktes fallen geschätzte Kosten von 104.000 € an.  
 
Im Haushalt 2020 wurden nachstehende Mittel eingeplant, welche auf das Jahr 2021 
übertragen wurden:  
 
21110.935010  76.600,00 €  -Digital Pakt-  
 
21110.361000  66.300,00 € -Fördermittel Digital Pakt- 
  
Für die Umsetzung des Sofortprogrammes Digital Pakt zur Anschaffung von Schüler-
Endgeräten wurden rd. 9.300 € verausgabt. Diese wurden ebenfalls gefördert.  
 
Für die Folgejahre 2022 – 2024 sind jeweils 10.000 € zur Anschaffung einzuplanen.  
 
Die Mittel der laufenden Kosten für den Support, Kosten Drucker und Software sind be-
reitzustellen.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Aus der Förderung des Digital Paktes steht der Gemeinde Appen eine Budgetsumme 
von 66.341,78 € zur Verfügung. Für das Sofortprogramm wurden 9.107,02  € gezahlt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt den Medienentwicklungsplan der Grundschule 
Appen. Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt. Die Mittel sind bereit zu 
stellen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
         Banaschak 
       Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Medienentwicklungsplan der Grundschule Appen 
 



 
 





      

 

  

Medienentwicklungsplan der    

Grundschule Appen 

      

    

 

  

 

Quelle: www.grundschule-appen.de 
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I. Präambel 
 

In diesem Medienentwicklungsplan (MEP) soll das Konzept der pädagogischen IT-Aus-

stattung an der Grundschule in Appen vorgestellt werden.  

 

In diesem Medienentwicklungsplan soll erläutert werden, wie der computerunterstützte Un-

terricht umgesetzt werden soll. Für die Erstellung wird sich am Profil der Schule orientiert, 

damit die pädagogisch sinnvolle Umsetzung erfolgt. 

 

In vielen Bereichen des täglichen beruflichen und privaten Lebens haben die digitalen Me-

dien, wie Smartphones & Tablets oder Convertibles mit breiter Verfügbarkeit des Internets, 

bereits ihren Einzug gefunden und sind oftmals nicht mehr wegzudenken. Mit der Medien-

kompetenz sollen der zielgerichtete Einsatz ermöglicht und der verantwortungsvolle Um-

gang nähergebracht werden 

 

Ein zielgerichteter Einsatz stellt sich nicht mehr nur mit dem Informations- und Computer-

unterricht dar. Die technische Unterstützung wird in vielen Fächern eingesetzt. Möglich-

keiten hierfür gibt es viele, wie z.B. Internet-Recherche, Bildbearbeitung, Videoerstellung, 

Erstellen von Präsentationen.  

Durch die digitalen Medien verändern sich die Arbeitsabläufe und Kommunikationsmög-

lichkeiten. 

 

Für den Bildungsbereich sind durch die Schulträger die Rahmenbedingungen zu schaf-

fen1. Diese beinhalten unter anderen die Infrastruktur und technischen Ausstattung der 

Schulen, um die Möglichkeiten zu schaffen, die Schülern und Schülerinnen auf das digitale 

Leben vorzubereiten.  

Mit Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 08. Dezember 2016 wurde die Strategie 

„Bildung in der digitalen Welt“2 erstellt. 

Weiterhin ist die Fortbildung der Lehrkräfte und der Support der IT sicherzustellen.  

 

In der Gemeinde Appen gibt es eine Grundschule mit aktuell 177 Schüler/innen und 15 

Lehrkräften. 5 Kolleginnen des Förderzentrums Heidewegschule, die Schulsozialarbeit , 

die Schulassistenz und ein Bufdi unterstützen die Lehrkräfte. Die Schule ist zwei- bis drei-

zügig. Die außerschulische Betreuung findet in der Betreuungsklasse des Schulvereines 

statt.  

 

                                                           
1 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz -SchulG- vom 24. Januar 2007, GVOBL 2007 S. 276 in der Zurzeit gültigen Fassung 

2 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf,    

  letzter Zugriff 19.01.2021 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_12_08-Bildung-in-der-digitalen-Welt.pdf
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In der Medienentwicklungsplanung sind das pädagogische Medienkonzept der Grund-

schule, das technische Ausstattungsprofil, das Supportkonzept und das Fortbildungskon-

zept eingeflossen. Aufgrund dieser Ausführungen ist das Finanzierungskonzept erstellt 

worden. 

 

 

Abbildung 1: Der Medienentwicklungsplan – Aufbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die höheren pädagogischen, technischen Anforderungen sind Modernisierungs-

maßnahmen an der Grundschule durchzuführen. Die elektrischen Leitungen sind zu er-

neuern, die LAN-/WLAN-Verfügbarkeit ist sicherzustellen, Präsentations- und Endgeräte 

sind anzuschaffen. Ebenso sind Server, Software und Lizenzen zu beschaffen und zu war-

ten. Dahingehend ist ein mehrstufiges Supportkonzept zu erstellen, um eine zuverlässige 

Nutzung zu ermöglichen.  
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II. Rechtsgrundlagen 

 
Vom Schulträger ist gemäß § 48 Absatz 1 Nr. 5 SchulG3 für die Deckung des Sachbedarfes 

zu sorgen. Neben der Bewirtschaftung, Unterhaltung und Ausstattung des Gebäudes ge-

hört die IT-Ausstattung und Wartung inklusive der Verkabelung und Vernetzung des Ge-

bäues dazu. 

 

In den politischen Gremien der Gemeinde Appen wurde im Rahmen der Haushaltsbera-

tungen über die medienkonzeptionelle Ausstattung der Grundschule beraten und be-

schlossen und Mittel bereitgestellt.  

 

III. Der Medienentwicklungsplan -MEP- 

 
Mithilfe des Medienentwicklungsplanes werden die einzelnen Planungsschritte im Rah-

men des Projektes DigitalPakt dargestellt. Die notwendigen Maßnahmen der Schaffung 

der Infrastruktur, die benötigten Anschaffungen sowie ein Supportkonzept werden erläu-

tert.  

Als Folge aus den notwendigen Maßnahmen wird die mittelfristige Finanzplanung ermittelt. 

 

Ziel des Medienentwicklungsplanes soll die Planungssicherheit für den Schulträger, die 

Schule und politischen Vertreter sein.  

 

Der Medienentwicklungsplan setzt sich aus vier Bereichen zusammen: 

 

a. Pädagogisches Medienkonzept 

 
Damit die unterrichtliche Mediennutzung und der Aufbau von Medienkompetenz bei 
den Schülerinnen und Schülern nicht dem Zufall überlassen bleiben, sollten 
die zu vermittelnden Inhalte und Kompetenzen in einem pädagogischen Medien-
konzept zusammengetragen und systematisiert werden. Je nach der Schulart, den 
baulichen Voraussetzungen und der pädagogischen Ausrichtung 
der jeweiligen Schule können Medienkonzepte sehr unterschiedlich ausfallen. 
 
Das Lernen mit und über (digitale) Medien ist aufgrund technologischer Entwick-
lungen, wie Digitalisierung, Internet und breiter Verfügbarkeit mobiler Endgeräte 
und daraus resultierender gesellschaftlicher Veränderungen, zu einer wichtigen 
schulischen Aufgabe geworden.  

                                                           
3 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz -SchulG- vom 24. Januar 2007, GVOBL 2007 S. 276 in der Zurzeit gültigen Fassung 
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Gemäß dem entsprechenden KMK-Beschluss, versteht man unter schulischer Me-
dienbildung einen dauerhaften, pädagogisch strukturierten und begleiteten Prozess 
der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt. „Sie zielt 
auf den Erwerb und die fortlaufende Erweiterung der Medienkompetenz ...“. Auch 
in den Lehrplänen, den Bildungsstandards und den neuen Fachanforderungen neh-
men Medien eine wichtige Rolle ein.  
 
Dazu zählt zum einen der Bereich „Lernen über Medien“, der die Erfahrungen der 
Schülerinnen und Schüler in einer medial geprägten Welt aufgreift. Dabei werden 
Teilnahme-, Reflexions- und Urteilskompetenzen erworben, die für eine selbstbe-
stimmte gesellschaftliche Teilhabe unverzichtbar sind.  
Der zweite wichtige Bereich ist das „Lernen mit Medien“. Dabei wirken Medien 
„durch ihr vielfältiges didaktisch-methodisches Potenzial, das Anschaulichkeit, in-
haltliche Attraktivität und formale Qualität ebenso miteinschließt wie die Möglich-
keit, eigene mediale Produkte kreativ zu gestalten, als Motor und Motivator für das 
Lehren und Lernen in der Schule“. 
 
Neben den digitalen Medien spielen auch die „klassischen“ Medien weiterhin eine 
wichtige Rolle. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass im Rahmen der zu-
nehmenden Digitalisierung vieler Bereiche Medien zunehmend verschmelzen und 
digital abrufbar sind. 4  
 
 

b. Technisches Ausstattungskonzept 

 
Aus den pädagogischen Überlegungen können die notwendigen Schlussfolgerun-
gen für die mediale Ausstattung gezogen werden. Diese wird in einem technischen 
Ausstattungskonzept festgeschrieben, welches neben der 
endgültigen Festlegung der Endgeräteausstattung auch konkrete Überlegungen 
zur deren Administration und der Verwaltung der schulischen Infrastruktur enthal-
ten sollte. Schulen benötigen professionelle Lösungen, welche 
die notwendigen pädagogischen, administrativen, (datenschutz-)rechtlichen und 
organisatorischen Fragestellungen ausreichend klären. Vorschläge zur Gestaltung 
schulischer Netzwerke lassen sich den Ausstattungsempfehlungen 
des Landes5 entnehmen. 
 

                                                           
4 Themenpapier Medienentwicklungsplanung IQSH 2015, Seite 4 ff. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/themenpa-

pierMedienentwicklungsplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

5 Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein (Hrsg.): Empfehlungen für die schulische IT- und 

Medienausstattung. Kiel 2015  abrufbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikatio-

nen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/ausstattungsempfehlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/ausstattungsempfehlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/ausstattungsempfehlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Auch für das technische Konzept sollte eine umfassende Bestandsaufnahme der 
vorhandenen Infrastruktur, Endgeräte und Software erfolgen. Dieses dient unter 
anderem dazu festzustellen, welche Geräte veraltet und erneuerungsbedürftig 
sind und wo durch Standardisierung eine effizientere Beschaffung und Wartung er-
möglicht werden kann. Es erfolgt idealerweise auch schulübergreifend 
auf Schulträgerebene. 
 
Im Rahmen der technischen Konzeption müssen die notwendigen datenschutz-
rechtlichen Fragestellungen beantwortet werden, wenn personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Dazu gehört, dass mit externen 
Dienstleistern Vereinbarungen zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen wer-
den.6 
 
 

c. Supportkonzept 

 
Mit dem zunehmenden Einsatz von IT-Lösungen im Unterricht nimmt auch die Ab-
hängigkeit von der Technik zu, sodass es nicht nur um einen möglichst reibungslo-
sen Tagesbetrieb, sondern zunehmend auch um eine möglichst 
schnelle Wiederherstellung ausgefallener Technik, Programme und Daten geht. 
 
Auf Basis des technischen Konzeptes wird daher auch ein Supportkonzept erstellt, 
das festlegt, von wem die im laufenden Betrieb anfallenden Wartungs- und Repa-
raturaufgaben ausgeführt werden. Dabei sollten auch Abläufe für 
Problemmeldungen definiert werden, damit diese schnell und effizient bearbeitet 
werden. Für den Aufbau von Supportsystemen ist die enge Zusammenarbeit von 
Schule, Schulträger und gegebenenfalls externen Dienstleistern  
unerlässlich, wenn sich die Arbeitsteilung von First-Level und Second-Level-Sup-
port im Alltag bewähren soll. 6 
  

d. Finanzierungskonzept  

 

Abgestimmt auf die anderen Konzepte sollte ein Finanzierungskonzept aufgestellt 

werden, in dem der notwendige Finanzbedarf sowohl für die Anschaffung und die 

wiederkehrende Erneuerung der Hard- und Software als auch die Einrichtung, Ad-

ministration und Wartung des gesamten Systems durch einen IT-Dienstleister oder 

Mitarbeiter/-innen des Schulträgers zu berücksichtigen ist. Dabei sind die 

                                                           
6 Themenpapier Medienentwicklungsplanung IQSH 2015, Seite 4 ff. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/themenpa-

pierMedienentwicklungsplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=9 

. 



 

 

6 

finanziellen Spielräume des Schulhaushaltes beziehungsweise des Schulträgers 

einzubeziehen.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Themenpapier Medienentwicklungsplanung IQSH 2015, Seite 4 ff. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/themenpa-

pierMedienentwicklungsplanung.pdf?__blob=publicationFile&v=9 
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IV. Aktuelle Situation 

 
In der Gemeinde Appen befindet sich eine Grundschule. Derzeit werden dort 177 Schü-

ler und Schülerinnen unterrichtet. 15 Lehrkräfte unterrichten an der Grundschule. 5 

Kräfte des Förderzentrums Heidewegschule unterstützen die Lehrkräfte. Weiterhin ist 

an der Schule eine Schulsozialarbeiterin, eine Schulassistenz sowie ein Bufdi tätig. 

Außerdem absolvieren regelmäßig Lehramtsanwärter ihr Referendariat an der Grund-

schule in Appen. Die Schule ist zweizügig und das Gebäude zweigeschossig. Weiter-

hin sind in dem Gebäude die Betreuungsklasse und eine Bücherei mit untergebracht.  

  

In den Vorjahren wurde die Grundschule umfangreich saniert und erweitert.  

 

Im Frühjahr 2019 wurde zur Vorbereitung des Digital-Paktes eine Bestandsaufnahme 

der IT-Ausstattung erfasst. Durch die Sanierung bzw. den Umbau & Erweiterung der 

Schule stellt sich die Raumaufteilung wie folgt dar: 

 

Im Gebäude befinden sich 8 Klassen- und Gruppenräume, 3 Fachräume, 1 Computer-

raum mit 20 Arbeitsplätzen, 1 Raum der Schulsozialarbeit -pädagogische Insel-, 6 Ver-

waltungsräume, die Gemeindebücherei und die Betreuungsklasse.   

Von diesen Räumen verfügt lediglich das Lehrerzimmer über eine WLAN-Versorgung. 

Die Lan-Versorgung wurde im Rahmen der Sanierung hergestellt.  

Ein Glasfaseranschluss des Landes ist noch nicht vorhanden. Dieser soll im 4. Quartal 

2021 erfolgen.  

 

Für die Präsentationstechnik sind 6 interaktive Whiteboards und Beamer (< als 4 Jahre 

& > als 4 Jahre) vorhanden. Diese wurden in den letzten 6 Jahren angeschafft.  In 2 

Klassenräumen sind fest installierte interaktive Displays (< als 4 Jahre) vorhanden, 

welche 2019 angeschafft wurden. In der Pausenhalle ist ein Beamer mit Leinwand vor-

handen. 

  

In den Klassen- und Fachräumen sind 9 Laptops (< 4 Jahre) vorhanden. Zwei davon 

befinden sich im Ausleihpool. Es sind im Computerraum 20 Schüler-PC´s und ein Leh-

rer-PC (< als 4 Jahre) vorhanden. 5 Schüler-PC´s sind bisher noch nicht aufgebaut. 

Jeder Platz verfügt über einen LAN-Anschluss. 

 

Im Rahmen des Sofortausstattungsprogrammes aufgrund der Corona-Pandemie wur-

den 26 Schülergeräte angeschafft. 
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Für die Nutzung der digitalen Medien ist eine schnelle Internetverbindung Vorausset-

zung, um den Datenaustausch mit Lernplattformen und den Zugriff auf Medienange-

bote gewähren zu können.  

 

Der Support erfolgt zurzeit durch einen externen EDV-Berater. 

 

Im Rahmen des Haushaltes der Gemeinde Appen werden der Schule Mittel für die 

Ausstattung und Unterhaltung zur Verfügung gestellt.  

 

V. Pädagogisches Medienkonzept 
 

Von Seiten der Grundschule Appen wurde das pädagogische Medienkonzept (Stand:        

16.11.2020) erstellt. Die Inhalte wurde aus dem Konzept der Schule übernommen. 

 

Vorüberlegungen  

Im privaten Alltag unserer Kinder spielen digitale Medien längst eine entscheidende 

Rolle (siehe KMK-Strategie 20168). Auch die Schülerinnen und Schüler der Grund-

schule Appen leben in einer mediatisierten Lebenswelt. PC, Internetzugang, Tablet 

und Smartphone sind für viele Kinder ständig präsent. Ziel unseres gegenwärtigen und 

zukünftigen Unterrichts ist deshalb auch die Vorbereitung unserer Kinder auf eine digi-

tale Welt, das selbstständige digitale Arbeiten und somit die Teilhabe an der Wissens-

gesellschaft. Daher ist es ein fester Bestandteil im Rahmen der Medienbildung der 

Grundschule Appen, die Kinder auf die Chancen, aber auch auf die damit verbundenen 

Gefahren und Risiken aufmerksam zu machen. Die Schülerinnen und Schüler müssen 

hierzu bereits in der Grundschule ausreichende Informations- und Medienkompeten-

zen erlangen, um in grundlegenden Bereichen unserer heutigen Gesellschaft teilhaben 

zu können.  

 

Der Erwerb dieser Kompetenzen darf nicht nur Aufgabe der Eltern sein, wenn Bildungs-

gerechtigkeit in allen Bereichen erfolgen soll. Als gesamtes Grundschulkollegium stel-

len wir uns dieser Aufgabe, indem wir uns dazu regelmäßig fortbilden. Es wurde eine 

Arbeitsgruppe Digitalisierung, bestehend aus Schulleitung, stellv. Schulleitung sowie 

zwei weiteren Kolleginnen, gebildet.  

 

Wir sehen im Unterricht viele Möglichkeiten sowohl für das Lernen mit digitalen Medien 

als auch für das Lernen über digitale Medien. Der Umgang mit den digitalen Medien 

                                                           
8 1 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2018/Digitalstrategie_2017_mit_Weiterbildung.pdf  
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stellt deshalb eine sinnvolle und notwendige Ergänzung und Erweiterung des her-

kömmlichen Unterrichts in allen Klassen unserer Grundschule dar.  

 

Der Umgang mit digitalen Medien an der Grundschule Appen soll sich zukünftig be-

sonders durch den flexiblen Einsatz mobiler Endgeräte und die kontinuierliche Integra-

tion in den alltäglichen Unterricht durch elektronische Präsentations- und Aufnahme-

geräte auszeichnen. Wenn die Grundschule an die Lebens- und zukünftige Arbeitswelt 

der Kinder anknüpfen soll, müssen die Chancen der neuen digitalen Medien frühzeitig 

aufgegriffen und in den Schulalltag implementiert werden. Das „Lernen mit und über 

(digitale) Medien“ wird selbstverständlich auch weiterhin die bisher verwendeten Me-

dien (CD-/MP3-Player, Overheadprojektoren, Easy Speaker etc.) im Sinne der Medi-

enintegration sinnvoll berücksichtigen. 

 

Ziele des Medienkonzepts 

 

Es sollen folgende Kompetenzbereiche beim Lernen mit digitalen Medien angespro-

chen werden: 

 

Bedienen und Anwenden 

• Funktionsweise des iPads/Notebooks kennen lernen 

• Fachspezifische Lern-Apps benutzen 

• Textverarbeitung benutzen 

• PowerPoint nutzen 

• Excel o.Ä. nutzen 

• Lernwerkstatt, Antolin und andere Programme nutzen 

 

Informieren/Recherchieren 

• Mit Kindersuchmaschinen im Internet recherchieren 

• Digitale Inhalte sortieren, speichern und zusammenfassen 

 

Produzieren/Präsentieren 

• Referate ausarbeiten 

• Power-Point-Präsentationen erstellen 

• Fotos, Sachtexte finden 

• Stopp-Motion-Filme erstellen 

• Beiträge für die Homepage erstellen 

• Minibooks erstellen 

• Book creator nutzen 
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Kommunizieren/Kooperieren 

• E-Mail über antolin.de empfangen und versenden 

• Nachrichten über its-learning versenden 

 

Analysieren/Reflektieren: 

• Eigenen Medienkonsum reflektieren 

• Kritische Stellungnahmen zu Internet-Inhalten aufbauen 

 

Bestehendes Fortbildungskonzept für das Kollegium  

 

➢ Externe Fortbildungen durch das IQSH  

➢ Interne Fortbildungen durch das Kollegium -Mikrofortbildungen- 

➢ Durchführung von Schulentwicklungstagen zum Thema Digitalisierung 

 

Mediencurriculum  

 

Die KMK-Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ unterscheidet sechs Kompetenzbe-

reiche9:  

1. Suchen, Verarbeiten, Aufbewahren  

2. Kommunizieren und Kooperieren  

3. Produzieren und Präsentieren  

4. Schützen und sicher agieren  

5. Problemlösen und Handeln  

6. Analysieren und Reflektieren  

 

In der IQSH-Broschüre „Digitale Medien im Fachunterricht“10 wird in Kapitel 5 die „Pro-

gression der Medienkompetenz“ beschrieben. Die zu erreichenden Kompetenzberei-

che werden dabei für die Jahrgangstufe vier sowie für das Ende der Sekundarstufe I 

festgehalten.  

 

Im Bereich der Arbeit mit dem Computer ist die Grundschule Appen bestrebt folgende 

Kompetenzen der Schüler zu erweitern: 

 

Sachkompetenz 

• Grundlegende Kenntnisse über die Funktion neuer Medien gewinnen 

• Einblick in die kulturellen und gesellschaftlichen Aufgaben neuer Medien gewinnen 

                                                           
9 https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2018/Strategie_Bildung_in_der_digita-

len_Welt_idF._vom_07.12.2017.pdf 

10 https://publikationen.iqsh.de/pdf-downloads-lernen-mit-digitalen-medien.html 
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• Neue Medien als Mittel zum lebenslangen Lernen zur eigenen Weiterentwicklung 

begreifen 

• Neue Medien zur Förderung von Produktivität und Kreativität einsetzen (Medienan-

gebote sinnvoll auswählen und nutzen) 

• Neue Medien als Möglichkeit der Veröffentlichung eigener Ideen und der Zusam-

menarbeit mit anderen begreifen und nutzen 

 

Methodenkompetenz 

• Grundlegende Kenntnisse zu ihrem praktischen Gebrauch erwerben 

• Den verantwortlichen Gebrauch der neuen Medien einüben (lernen, neue Medien 

bewusst einzusetzen oder bewusst ein anderes Medium zu wählen) 

• Neue Medien als Möglichkeit der Informationsbeschaffung einsetzen 

• Verstehen und bewerten, Medieneinflüsse erkennen und aufarbeiten 

 

Selbstkompetenz 

• Neue Medien als Mittel zur Problemlösung, zur Entwicklung von Strategien und zur 

bewussten (informierten) Entscheidung erkennen und einsetzen 

 

Sozialkompetenz 

• Stärkung der Sozialkompetenz (Partner- und Gruppenarbeit, gegenseitige Hilfe, 

Rücksichtnahme, Erarbeitung und Einhaltung von Regeln für die Arbeit mit dem 

PC) 
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Auf den nachstehenden Seiten werden die Kompetenzbereiche der KMK-Strategie 

„Bildung in der digitalen Welt“11 dargestellt: 

 

                                                           
11  https://www.schleswig-Holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/digitaleMedi-

enImFU.pdf?__blob=publicationFile&v=3 abrufbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/IT-
Medien/Downloads/digitaleMedienImFUPoster.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/digitaleMedienImFU.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Publikationen/PDFDownloads/ITMedien/Downloads/digitaleMedienImFU.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Feinziele für die Arbeit am Computer, aufgestellt nach Klassenstufen: 

 

1. Schuljahr 

• Benutzung des PC unter Anleitung des Lehrers 

• Gebrauch der Maus und der Tastatur (mit entsprechenden Programmen) einüben 

• Lernprogramme unter Assistenz des Lehrers durchführen 

• Paint: Einführung, Training von Farben und Formen 

• Buchstaben/Wörter in Word schreiben (Assistenz des Lehrers) 

 

2. Schuljahr 

• Benutzung des PC unter Anleitung des Lehrers 

• Weitere Übungen zum Gebrauch von Maus und Tastatur 

• Drag & Drop-Funktion (in entsprechenden Programmen) üben 

• Lernprogramme nach Einführung selbstständig aufrufen und benutzen 

• Weitere Übungen mit Paint 

• Eine vorhandene Datei in Word selbstständig aufrufen 

• Übungswörter und – sätze in Word schreiben und speichern 

• Funktion der Rechtschreibkontrolle kennen lernen 

• Wörter mit Hilfe von Word nach dem ABC ordnen 

• Erste kleine Geschichten schreiben und speichern 

• Vorbereitete Bilder (Grafiken/Clip Arts) einfügen 

• Ein Word Dokument ausdrucken 

• Eine Datei speichern und Word beenden 

• Informationen aus voreingestellten Internetseiten entnehmen und verarbeiten 

• Entsprechende Fachwörter kennen lernen und benutzen 

 

3. Schuljahr 

• Den Computer selbstständig hoch- und herunterfahren 

• Eine Datei in Word anlegen 

• Eigene kleine Texte schreiben, ausdrucken und speichern 

• Texte formatieren 

• Bilder einfügen und bearbeiten 

• Kleine Texte bearbeiten und verändern 

• Entsprechende Fachwörter kennen lernen und benutzen 

• Multimediale Nachschlagewerke benutzen und gefundene Informationen verwerten 

• Lernprogramme selbstständig benutzen 

• Grundlegende Kenntnisse zum Internet erwerben 
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• Gezielte Suche nach Informationen in Kindersuchmaschinen 

• Gefundene Informationen verwerten 

 

4. Schuljahr 

• Weitere Übungen zur Textformatierung in Word: 

• Silbentrennung in Word kennen lernen 

• Ein Textfeld einfügen und bearbeiten 

• Eine Tabelle einfügen und bearbeiten 

• Entsprechende Fachbegriffe kennen lernen und benutzen 

• Weitere altersgemäße Lernprogramme selbstständig benutzen und gezielte Übun-

gen durchführen 

• Bilder einscannen, in Dokumente einfügen und bearbeiten 

• Internetkenntnisse erweitern 

• Eine E-Mail schreiben 

• Das Internet als Informationsbörse kennen lernen und begreifen; Gefahren im In-

ternet (Missbrauch, falsche Informationen, Informationsflut) 

• Gezielte Suche nach Informationen in Kindersuchmaschinen oder durch Vorgabe 

relevanter Websites 

• Gefundene Informationen verwerten 

• Eigene Geschichten schreiben 

• Artikel für eine Klassenzeitung schreiben 

• Selbstkontrolle von Rechenaufgaben mit dem Rechner (Windows-Zubehör) 

 

PC-Projektideen (Klasse 3/4) 

• Arbeitsergebnisse darstellen (PowerPoint) 

• Eine Geburtstagskarte (Weihnachten, Ostern, Muttertag usw.) herstellen 

• Klassenzeitung herstellen 

• Arbeit im Internet ausweiten 

• Eigene Seiten der Schulhomepage – mit Unterstützung durch die Lehrkraft – bear-

beiten 

• Ein Geschichtenbuch herstellen 

• Einen Gedichtband mit Schülergeschichten herstellen 

• Ein Fotoalbum mit eigenen Fotos anlegen 

• Interaktive Seiten für Mitschüler herstellen (Hot Potatoes: Quiz) 

• Eine Aktion (Klassenfest, Schulausflug) planen und z.B. mit Power Point darstellen 
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a. Technische Ausstattungskonzept – Mindestanforderung  

 

Die technische Ausstattung an der Grundschule Appen soll nach der Musterlösung des 

IQSH umgesetzt werden.12  

Von Seiten der Grundschule werden die Mindestanforderungen der technischen Aus-

stattung und der Angaben des Ausstattungsprofils der Grundschule wie nachstehend 

dargestellt und um die Empfehlungen des IQSH ergänzt. 

 

Ergänzend ist auszuführen, dass für die Schulen besonderen Datenschutzregelungen 

gelten. Es ist sicherzustellen, dass das pädagogische Unterrichtsnetzwerk und das 

schulinterne Verwaltungsnetzwerk getrennt sind.  

 

Vernetzung / Ausstattung der Räume 

Im Rahmen der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden im Gebäude LAN-Kabel 

der Cat. 7 verlegt, so dass die Versorgung vorhanden ist. In den Räumen, die nicht 

saniert wurden befinden sich Cat. 5e-Kabel.  

 

Die vorhandene LAN-Verkabelung sollte mit einem Messprotokoll überprüft werden. Je 

nach Ergebnis der Prüfung ist die Verkabelung auszutauschen. Der Standard sollte bei 

einer Neuverkabelung Cat. 6a/7 betragen.  

  

➢ mit LAN / WLAN Anschlüssen, Stromversorgung, Server-/Netzwerkschrank, Daten-

ablage 

➢ Ausstattung der 8 Klassenräume & Gruppenräumen sowie der weiteren Räume 

(Lehrerzimmer, Sekretariat, Büro Schulsozialarbeit, Aula, Bücherei, Betreuung) 

 

Empfehlungen des IQSH: 

➢ An einer zentralen Stelle im Gebäude sollte für das Unterrichtsnetz ein Netzwerk-

schrank (inkl. Patchfeld und ausreichend Stromanschlüssen, mind. 20 Höhenein-

heiten, 19 Zoll, Tiefe 60 cm) installiert werden. Ggf. wird ein zweiter Netzwerk-

schrank zur Unterverteilung benötigt.  

 

➢ Im Zuge der Erweiterung des Netzes mit WLAN sollte der vorhandene Switch durch 

ein neues Gerät mit folgenden Eigenschaften ersetzt werden: Gigabit-LAN, ma-

nagebar, VLAN, POE (für späteres WLAN). Auch weitere Switche sollten diese Ei-

genschaften mitbringen. 

 

                                                           
12 https://medienberatung.iqsh.de/musterloesung-grundschule-sh.html, letzter Zugriff 19.01.2021 

https://medienberatung.iqsh.de/musterloesung-grundschule-sh.html
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➢ Alle Klassen- und Fachräume sollten über LAN-Kabel (Cat. 7) ans Unterrichtsnetz 

angebunden werden und mindestens jeweils einen LAN-Anschluss (Cat. 6 a) in 

Bodennähe (Doppeldose in Tafelnähe z.B. für späteren Präsentationsrechner) und 

einen LAN-Anschluss (Cat. 6 a) in Deckennähe (Accesspoint für späteres WLAN) 

erhalten. 

 

➢ Für die langfristig angestrebte Ausstattung mit Präsentationsmedien werden zu-

sätzliche Stromanschlüsse in Tafelnähe und ggf. in Deckennähe benötigt. 

 

WLAN 

➢ Der Einsatz mobiler Endgeräte (Notebooks, Tablets oder Convertibles) setzt ein 

WLAN voraus, damit auf das interne Schülernetz mit der Datenablage und auf das 

Internet zugegriffen werden kann. Dies kann am sinnvollsten über fest installierte 

Accesspoints in allen Klassenräumen bereitgestellt werden. 

 

➢ Bei der Anschaffung von festen Accesspoints sollten diese in Deckennähe mon-

tiert werden und über eine LAN-Dose ans Schülernetz angebunden werden. Die 

Accesspoints sollten VLANs, mehrere SSIDs, und WPA2-Enterprise unterstützen 

sowie managebar sein. Die Stromversorgung der Accesspoints sollte per LAN er-

folgen (POE=. Dazu wird im Netzwerkschrank ein Switch mit POE-Unterstützung 

benötigt. 

 

➢ Das Management der Accesspoints sollte über einen Hardware-Controller im 

Netzwerkschrank realisiert werden. 

 

Zentrale Dienste 

➢ Der vorhandene Internetfilter sollte aus Altersgründen durch ein neues Gerät aus-

getauscht werden und fest im neuen Netzwerkschrank untergebracht werden. 

➢ die vorhandene Datenablage zum Speichern und Austauschen von Dokumenten 

und zur gemeinsamen Nutzung von Lernprogrammen sollte durch eine neue Da-

tenablage ausgetauscht werden. Das neue Geräte sollte mit zwei 1-TB-Festplatten 

ausgestattet werden (z.B. QNAP-NAS). Daten werden gespiegelt und sind dadurch 

auch bei einem Festplattenfehler noch auf der anderen Festplatte vorhanden. 

➢ Um ein automatisiertes Backup zu nutzen, kann auch eine externe Festplatte (2 

TB) an die Datenablage angeschlossen werden. 

➢ Auch neue Geräte sollten für Wartungsarbeiten im Schülernetz in die vorhandenen 

Softwareverteilung DKS-Install eingebunden werden, da Softwareinstallationen 

und Änderungen im System für die Windows-Notebooks von einem zentralen Ort 

aus gesteuert werden können.  Standardupdates (Browser, Virensignaturen, 
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Windows usw.) sind dabei kostenlos. Wenn weitere Software verteilt werden soll, 

wird eine Jahresgebühr fällig. 

➢ Um von einem zentralen Gerät z.B. auf die Softwareverteilung zugreifen zu können, 

wird ein Wartungsrechner (z.B. der Lehrerrechner im PC-Raum) benötigt.  

 

Präsentationsgeräte 

In den Schulen können verschiedene Geräte zur Präsentation genutzt werden. Dies 

kann mit einem Display oder einem interaktiven Display erfolgen.  

 

Die Schule hat sich für die Variante der interaktiven Displays entschieden: 

➢ Größe der Präsentationsfläche mind. 1,60m x 1,20m 

➢ höhenverstellbar 

➢ zusätzlich sollte eine „normale“ Schreibfläche vorhanden sein, evtl. als klappbare 

Flügel, die vor die Projektionsfläche zu klappen sind. 

➢ interaktiv 

➢ multitouchfähig, mind. 2 Touchfunktionen gleichzeitig nutzbar 

➢ internetfähig 

➢ ausreichende Lichtstärke 

➢ Möglichkeit, Tablet usw. einzubinden 

➢ Soundsystem mit ansprechender Beschallungsmöglichkeit für die Klassenräume 

➢ Speichermöglichkeit 

➢ vorgegebene Lineaturen 

➢ einfache Bedienerführung 

 

➢ je Präsentationsgerät:  

➢ bei der Lösung mit Beamer & Board ein fest angeschlossenes 

Notebook nach IQSH-Standard mit einem abschließbaren Note-

bookschrank (Ausstattung siehe Lehrergeräte) 

➢ bei der Anschaffung von Displays können die Lehrergeräte zu 

Präsentationszwecken genutzt werden. 

➢ je Klassenraum eine Dokumentenkamera, eine Digitalkamera, ein digitaler Vorle-

sestift „Anybook Reader“ (Franklin) 

 

Die Ausstattung der Klassenräume soll mit interaktiven Displays erfolgen, um die inter-

aktiven Tafelbilder zu den Schulbüchern nutzen zu können. Die Methoden der Nutzung 

sollen wechselhaft durchgeführt werden und für entsprechende Übungen angewandt 

werden. Ein grundschulgerechtes Arbeiten wird so ermöglicht. 
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Empfehlungen des IQSH: 

➢ Die angedachte feste Präsentationsmöglichkeit in den Klassenräumen wäre z.B. 

über eine Display-Lösung realisierbar, bei der folgende Mindestanforderungen mit-

bedacht werden sollten: 

➢ Auflösung Ultra-HD 

➢ Mind. 2 x HDMI 

➢ 1 x LAN 

➢ 2 x USB (Touch) 

➢ Lautsprecherleistung 20 W RMS (bzw. 2 x 10 W RMS) 

➢ Audio-Line-Out 

➢ gehärtetes Glas 

➢ mattes Display 

➢ Helligkeit 350 cd/m² 

➢ 15 Berührungspunkte 

 

➢ An den Displays sollte ein Notebook bzw. Rechner (installiert nach dem IQSH-Stan-

dard) fest angeschlossen werden. 

 

An der Grundschule in Appen sind aktuell 2 interaktive Displays vorhanden.   

 

Drucker 

Zunächst soll keine Neuanschaffung erfolgen, da eine Anbindung an die vorhandenen 

Netzwerkdrucker erfolgen soll. 

 

Schülergeräte / Endgeräte  

Auch bei den Endgeräten gibt es verschiedene Varianten, wie z.B. feste PC´s, Laptops, 

Convertibles, Tablets, iPads, Smartphones auf Windows- oder iOS-Basis 

 

Die Grundschule hat sich für die Variante auf Windows-Basis ausgesprochen: 

 

➢ 2 Klassensätze (mind. 50 Stück)  

➢ Convertible (Mindestanforderungen nach Musterlösung Grundschule) 

➢ 2 GB RAM / besser 4 GB RAM, 64 GB SSD/eMMC, mind. 10 Zoll, Ein-

richtung nach IQSH-Anleitung: Windows 10 Professional, PC-Wächter-

Schutz 

➢ 2 Klassensätze (mind. 50 Stück) extern anschließbar, möglichst kabelloser Com-

putermäuse 



 

 

22 

➢ 2 Klassensätze Headsets  

➢ Aufbewahrungsmöglichkeit: Gerätekoffer / -wagen (mind. je 50 Plätze),  

 

➢ Programme: 

➢ Office Paket: Word, Excel und PowerPoint (voraussichtlich benö-

tigtes Paket: MS Office Standard) 

➢ Lernwerkstatt 

➢ Übungsprogramme zum Mathelehrwerk „Flex und Flow“ (West-

ermann) sowie „MiniMax“ (Klett) 

➢ Übungsprogramme zum Deutschlehrwerk „Flex und Flora“ 

(Westermann) sowie „Zebra“ (Klett) 

➢ weitere Lizenzen für Programme und Apps nach Bedarf 

➢ Kopfhörer: On-Ear bzw. Over-Ear, keine In-Ear Kopfhörer (Schülereigentum)  

 

Empfehlungen des IQSH: 

➢ Bei der Anschaffung von neuen Rechnern, Notebooks bzw. Tablets oder Conver-

tibles sollte darauf geachtet werden, dass diese nach IQSH-Standard (Windows 10 

Professional, Einrichtung nach Anleitung des IQSH) installiert worden sind. Dazu 

gehört auch der PC-Wächter-Schutz. Um eine Einheitlichkeit bezüglich Hard- und 

Software zu erreichen, sollte die Ausstattung in einem Schritt erfolgen. 

➢ Bei der Anschaffung mobiler Geräte sollte eine Lade- und ggf. eine Transportmög-

lichkeit mitbedacht werden: Notebook-/Tabletwagen (inkl. Ladeeinheit), ein leichte-

res und kleineres Trolley System oder aufgrund der Treppen im Gebäude ein fester 

Ladeschrank. 

 

Als Endgeräte sollen ebenfalls Windows-Convertibles mit Tastatur angeschafft werden. 

Hierfür sind 50 Geräte im Gerätekoffer/-wagen favorisiert.  

Mit der Anschaffung der Endgeräte können in den Klassen in Kleingruppen gearbeitet 

werden. Zusätzlich werden Headsets und Computermäuse benötigt. 

 

Lehrergeräte 

Auch hier gibt es wie bei den Schülerendgeräten die verschiedenen Möglichkeiten. 

 

Die Grundschule hat sich für die Anschaffung von mobilen Windows-Geräten mit Do-

kumentenkamera entschieden. 

➢ mindestens zwei Lehrerrechner (je einer im Lehrerzimmer und im Computerraum) 

mit Drucker und Scanner 

➢ mindestens 15 personalisierte Lehrer-Notebooks mit VPN-Tunnel (VPN-Tunnel 

über die Firewall) 
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➢ Programme: 

➢ wie Schülergeräte 

➢ benötigte Programme für einen VPN-Tunnel der Lehrer-Notebooks 

➢ Lizenzen für Zaubereinmaleins, Worksheet Crafter, Learning Apps 

➢ weitere Lizenzen für Programme und Apps nach Bedarf 

 

An der Schule sollen den Lehrkräften mobile Dienstgeräte mit einer Dokumentenka-

mera zur Verfügung gestellt werden. Favorisiert wird ein Windows-Tablet/Convertible 

mit Tastatur plus Stift (Surface go).  

Für eine effiziente Unterrichtsvorbereitung und Zusammenarbeit sowie den Einsatz im 

Unterricht und für den Austausch mit den Schülern ist dies notwendig. Zusätzlich wer-

den Headsets und Computermäuse benötigt. 

 

Regelung zur regelmäßigen Wartung aller Geräte 

Die technische Ausstattung wird von einem externen Dienstleister regelmäßig gewartet 

und an die neuesten Anforderungen angepasst. 

 

Empfehlungen des IQSH: 

➢ die weitere Betreuung, Pflege und Administration des Schülernetzes vor Ort sollte 

dauerhaft durch einen IT-Dienstleister bzw. durch den Schulträger übernommen wer-

den. 

➢ Mindestens 1 x pro Schulhalbjahr sollte der Dienstleister/Schulträger eine Wartung 

des Schülernetzes (Updates Rechner, Datenablage, Internetfilter usw.) durchführen.  

 

b. Fortbildungskonzept der Lehrkräfte 

Mit Beschlussfassung vom 16.11.2020 in der Lehrerkonferenz wurde folgendes Kon-

zept für die Fortbildung der Lehrer erstellt. 

 

In den vergangenen Jahren wurden diverse Fortbildungen und Veranstaltungen be-

sucht und durchgeführt: 

 

o Jedes zweite Schuljahr wird ein Schulentwicklungstag zum Thema „Digitalisierung“ 

durchgeführt. Dabei werden die aktuellen Geräte der Schule angeschaut, der Einsatz 

evaluiert und innerhalb des Kollegiums angepasste Absprachen getroffen. 

o Umgang mit den interaktiven Tafeln, mit dem angeschlossenen Notebook sowie 

der Dokumentenkamera. 

o Umgang mit den Lehrergeräten zur Vorbereitung und dem besseren Arbeiten. 

o Umgang mit den Endgeräten für die Kinder (Anzahl der Tablets, Nutzung der Tab-

lets usw.) 
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o Besprechung der vorhandenen und notwendigen Software / Lizenzen 

o Evaluation des Supports (was läuft gut, was muss verändert werden?) 

o Sind die baulichen Gegebenheiten ausreichend / muss dort etwas angepasst wer-

den (schnelles Internet in allen Bereichen usw.) 

 

o In Lehrerkonferenzen werden „Mikrofortbildungen“ gegeben. Das heißt einzelne Per-

sonen des Kollegiums stellen den anderen Kolleg*innen interessante bzw. gewinnbrin-

gende kurze Inhalte aus Fortbildungen, Webinaren usw. vor. 

Wenn es passt und möglich ist, werden auch externe Personen für Fortbildungen 

zu einzelnen Themen der Digitalisierung, beispielsweise in einer Lehrerkonferenz, ein-

geladen. 

 

o Neue Kolleg*innen bekommen für die verschiedenen Geräte der Grundschule eine 

Einführung. Es gibt zusätzlich eine Informationsmappe zu dem Thema „digitale Me-

dien an der GS Appen“. 

 

o Ausgewählte Lehrer*innen (Ansprechpartner für Digitalisierung) besuchen Fortbil-

dungen und Webinare und sind Multiplikatoren für die Weitergabe an das Kollegium. 
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VI. Handlungsfelder 

 
Aus den vorangegangenen Ausführungen des pädagogischen Konzeptes ergeben sich 

nachfolgende Handlungsfelder: 

 

a. IT-Basisinfrastruktur 

Die derzeitige Verkabelung ist auf die Bandbreite zu prüfen und ggf. zu erneuern, 

um den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften die Möglichkeiten der 

gleichzeitigen Nutzung zu geben. Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen des Ge-

bäudes ist davon auszugehen, dass die Kabel nicht neu verlegt werden müssen. 

Ebenso liegt eine flächendeckende WLAN-Ausleuchtung in der Schule vor. 

Bei den Ausführungen der Installation für LAN / WLAN sind wichtige Punkte zu 

beachten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat hier Vorga-

ben zum IT-Grundschutz zusammengetragen.13 

Im WLAN-Bereich sollte darauf geachtet werden, dass die Frequenzbereiche 2,4 

GHz und 5 GHz zur Verfügung stehen. 

 

Der Anschluss an das Glasfasernetzes des Landes sollte im 4. Quartal 2021 erfol-

gen. (Stand 01.02.2021) 

 

b. Ausstattung der Endgeräte 

Der derzeitige Ausstattungsschlüssel (Computer-Schüler-Relation) liegt aktuell bei 

1 zu 8,85, d.h. auf ein vorhandenes Endgerät kommen 9 Schüler. Der landesweite 

Schnitt über alle Schularten liegt bei 1 zu 8.14  

Durch die gewünschte Anschaffung der 50 Endgeräte und die 26 Geräte aus dem 

Sofortprogramm für die Schüler und unter Beibehaltung der 20 PCs im Computer-

raum würde sich dieser auf 1 zu 2 deutlich verbessern. 

 

c. Wartung und Pflege 

Durch den immer komplexer werdenden Support, können die Schulen diese Auf-

gabe nicht mehr selber bewerkstelligen. Es sind hierfür externe Dienstleister hinzu-

zuziehen.  

 

                                                           
13 https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/Umsetzungshinweise/Umsetzungshinweise_node.html 
letzter Zugriff 19.01.2021 
14 http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/01900/umdruck-19-01921.pdf, Seite 15 

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzKompendium/Umsetzungshinweise/Umsetzungshinweise_node.html
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/01900/umdruck-19-01921.pdf
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Von Seiten der Amtsverwaltung kann diese Aufgabe nicht mit übernommen wer-

den, da diese selber die IT-Betreuung an einen externen Dienstleister ab Sommer 

2020 vergeben hat. 

 

Diese Punkte haben einen direkten Einfluss auf das Support- und Finanzierungskonzept.  
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VII. Ziele 

 
Es haben in der Vergangenheit Gespräche mit den Schulträgern, Schulleitern und IT-

Betreuern stattgefunden. In diesen Gesprächen wurde sich dahingehend geeinigt, 

dass an den Schulen eine einheitliche Ausstattung erfolgen soll, um so den Konkur-

renzgedanken zu verringern. Teilweise wurde an den Schulen in den letzten Jahren 

bereits Ausstattungen angeschafft, so dass es hierbei zu Abweichungen kommen 

kann.  

 

Bei der Umsetzung der Schaffung der IT-Infrastruktur sind die einzelnen Gegebenhei-

ten zu betrachten, um einen Standard zu schaffen. Die Schaffung einer funktionsfähi-

gen Verkabelung, einer vollständigen WLAN-Ausleuchtung der schulischen Räumlich-

keiten und eine schnelle Internetanbindung ist Voraussetzung dafür, dass die digitalen 

Medien in den Unterrichtsfächern umgesetzt und angewandt werden können. 

 

Die interne Verkabelung soll entsprechen den Normen vorgenommen werden. Der 

Brandschutz ist hierbei zu beachten. Bei einer Neuverkabelung sollte darauf geachtet 

werden, dass die aktuellen Standards (Cat 7) verbaut werden. Es sollen zwei LAN-

Anschlüsse pro Klassenraum angebracht werden. 

Bei der externen Verkabelung ist zu beachten, dass eine hohe Bandbreite vorhanden 

ist. Seiten des Landes wird geraten, dass 0,5 Mbit/s pro aktiven Schüler / pro aktive 

Schülerin als zukunftsorientierten Leistungswert (Bandbreite) im Downloadbereich 

an.15 Für das Erreichen größere Bandbreiten empfehlen sich Anbindungen über Glas-

faseranschlüsse.  

 

Die Schaffung der vollständigen WLAN-Ausleuchtung soll durch einen Access-Point 

pro Klassenraum erreicht werden. Der Anbau von weiteren Access-Points ist den ent-

sprechenden Notwendigen anzupassen. Die Montage sollte in Deckennähe bzw. direkt 

an der Decke erfolgen. Bei der Auswahl der Geräte sollte bedacht werden, dass ver-

schiedene Benutzergruppen (Lehrer, Schüler und ggf. Gäste) eingerichtet werden kön-

nen. 

Die Stromversorgung sämtlicher Geräte ist in den Räumen sicherzustellen und die Ad-

ministration sollte zentral möglich sein. 

 

Die Anschaffungen der Geräte sollen zentral erfolgen. Bei den Schülerendgeräten be-

steht der Wunsch nach mobilen Klassensätzen mit Windows-Oberfläche.  

 

                                                           
15 http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/01900/umdruck-19-01921.pdf, Seite 12 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl19/umdrucke/01900/umdruck-19-01921.pdf
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Für den Supportbereich ist ein Konzept zur erstellen. Die Zuständigkeiten und Kom-

munikationswege sind klar zu definieren.  

 

Weiterhin sind die Folgekosten, wie z.B. laufende Betriebskosten, Neuanschaffungen 

nach evtl. 5 Jahren etc. zu beachten. 

 

Nachstehend sind die Empfehlung des IQSH zur Schaffung einer grundlegenden Inf-

rastruktur für die Musterlösung Grundschule Schleswig-Holstein dargestellt: 

 

➢ Realisierung einer Internetanbindung von mindestens 50 Mbit/s für jeden Schul-

standort: Dies ist z.B. über den Breitbandzugang des Landes (Internetfilterung plus 

bis zu 100 Mbit/s kostenlos) möglich. Wann die einzelnen Standorte angeschlossen 

werden, kann man in der monatlichen aktualisierten Liste nachsehen:  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Glasfaser/Schulen/schulen_node.html.  

 

Wenn ein kurzfristiger Anschluss nicht zu erwarten ist, sollte eine Übergangslösung 

für die Schulen geschaffen werden. 

 

➢ Anbindung Unterrichtsnetz an den Breitbandanschluss des Landes:  

Dazu muss eine Verbindung vom Cisco-Switch im Landesnetzschrank zum Router 

des Unterrichtsnetzes hergestellt werden. 

 

Im Amtsbereich wurde sich für den Anschluss an das Glasfasernetz des Zweckver-

band Breitband Marsch und Geest entschieden, da dieser kostengünstiger ist.  

 

➢ Erstellung eines Netzwerkplanes inklusive Messprotokoll:  

Die vorhandene LAN-Verkabelung sollte mit Hilfe eines Messprotokolls auf Taug-

lichkeit überprüft werden und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die vorhandene 

LAN-Verkabelung sollte dabei mindestens dem Standard Cat. 5e entsprechen, eine 

Neuverkabelung mindestens dem Standard Cat. 7. 

 

LAN-Anschlüsse: 

➢ Jeder Klassen- und Fachraum sollte mindestens 2 LAN-Anschlüsse (1x 

in Lehrerpultnähe, 1x in Deckennähe für das spätere WLAN) erhalten. 

➢ Darüber hinaus sollte jeder weitere Raum, der zukünftig einen WLAN-

Accesspoint erhalten soll (Gruppenräume, Aula, Mensa usw.), mit min-

destens 1 LAN-Anschluss in Deckennähe ausgestattet werden. 

➢ Das Lehrerzimmer sollte sowohl einen LAN-Anschluss in Deckennähe 

als auch Anschlüsse in Bodennähe erhalten. 
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➢ Am zukünftigen zentralen Druckerstandort wird 1 LAN-Anschluss in Bo-

dennähe benötigt. 

 

Netzwerkschränke: 

➢ Der zentrale Netzwerkschrank sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:  

mind. 12 Höheneinheiten, 19 Zoll, Tiefe 60 cm, ausreichend Stroman-

schlüsse.  

Der Schrank sollte in einem Extra-Raum (möglichst mit Lüftungsmög-

lichkeit) an zentraler Stelle im Gebäude untergebracht werden. 

➢ Je nach Gebäudegröße werden ggf. zusätzlich noch weitere Netzwerk-

schränke für die Unterverteilung benötigt. 

 

 

Austausch aller vorhandenen Netzwerkgeräte:  

Die vorhandenen Geräte (Switch, Router, Controller, Accesspoint) sollten durch die 

innerhalb der Musterlösung verwendeten Geräte ausgetauscht werden sowie zusätzli-

che Netzwerkschränke und Unterverteilungen mit weiteren Switches des gleichen Her-

stellers versehen werden. 

 

Stromanschlüsse:  

Für die Realisierung einer festen Präsentationsmöglichkeit sollten in den Klassenräu-

men 3 Stromanschlüsse in Nähe des zukünftigen Präsentationsgerätes geschaffen 

werden. 
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VIII. Datensicherheit 
 

Vereinbarungen 

Bezüglich der außerschulischen Nutzung des WLAN-Netzes durch die Schüler ist eine 

Nutzungsordnung zu erstellen. Die Eltern müssen der Nutzung zustimmen.   

 

Ebenso sind Dienstvereinbarungen für die Nutzung durch Lehrkräfte zu erlassen.  

Jugendschutz 

Über geeignete Lösungen ist durch die Schule mit einem vertretbaren Aufwand sicherzu-

stellen, dass minderjährige Schüler möglichst keinen Zugriff auf jugendgefährdende In-

halte (Gewaltverherrlichung, Pornografie etc.) bekommen.  

Sie können entweder über den Router, das WLAN-Management, einen bestehenden 

Schulserver oder über ein separates Gerät integriert werden. In den Ausstattungsempfeh-

lungen gibt es hierzu weitere Hinweise. Beachtet werden muss, dass weitere einmalige 

und jährliche Kosten entstehen können.16  

 

Firewall 

Eine Firewall ist ein Sicherungssystem, das ein Rechnernetz oder einen einzelnen Com-

puter vor unerwünschten Netzwerkzugriffen schützt.  

Jedes Firewall-Sicherungssystem basiert auf einer Softwarekomponente. Die Firewall-

Software dient dazu, den Netzwerkzugriff zu beschränken, basierend auf Absender oder 

Ziel und genutzten Diensten. Sie überwacht den durch die Firewall laufenden Datenver-

kehr und entscheidet anhand festgelegter Regeln, ob bestimmte Netzwerkpakete durch-

gelassen werden oder nicht. Auf diese Weise versucht sie, unerlaubte Netzwerkzugriffe zu 

unterbinden. 

Abhängig davon, wo die Firewall-Software installiert ist, wird unterschieden zwischen ei-

ner Personal Firewall (auch Desktop Firewall) und einer externen Firewall (auch Netz-

werk- oder Hardware-Firewall genannt).  

In Abgrenzung zur Personal Firewall arbeitet die Software einer externen Firewall nicht auf 

dem zu schützenden System selbst, sondern auf einem separaten Gerät, das Netzwerke 

oder Netzsegmente miteinander verbindet und dank der Firewall-Software gleichzeitig den 

Zugriff zwischen den Netzen beschränkt. In diesem Fall kann „Firewall“ auch als Bezeich-

nung für das Gesamtsystem stehen (ein Gerät mit der beschriebenen Funktion). Bauart-

bedingt gibt es große konzeptionelle Unterschiede zwischen den beiden Arten. 

                                                           
16 IT-Ausstattungsempfehlungen für Schulen in Schleswig-Holstein des IQSH: Themenpapier Internetnutzung in Schulen, Seite 

5+6, abrufbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ITMedien/Material/Down-

loads/themenpapierInternetnutzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4, letzter Zugriff 19.01.2021 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnernetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall#Hardware-Firewall
https://de.wikipedia.org/wiki/Netzwerkdienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall-Regelwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenpaket
https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall#Personal_Firewall_(auch_Desktop_Firewall)
https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall#Externe_Firewall_(auch_Netzwerk-_oder_Hardware-Firewall)
https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall#Unterschiede_zwischen_Personal_Firewalls_und_externen_Firewalls
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ITMedien/Material/Downloads/themenpapierInternetnutzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ITMedien/Material/Downloads/themenpapierInternetnutzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Die Funktion einer Firewall besteht nicht darin, Angriffe zu erkennen. Sie soll ausschließ-

lich Regeln für die Netzwerkkommunikation umsetzen. Für das Aufspüren von Angriffen 

sind sogenannte IDS-Module zuständig, die durchaus auf einer Firewall aufsetzen und Be-

standteil des Produkts sein können. Sie gehören jedoch nicht zum Firewall-Modul.17 

 

Dokumentation 

Um die Sicherheit, die Erweiterbarkeit und die Wartbarkeit des schulischen Netzwerkes 

sicherzustellen, sind die grundlegende Einrichtung und alle fortlaufenden Änderungen 

durch die ausführenden Personen bzw. Firmen schriftlich zu dokumentieren. Die jeweils 

aktuelle Fassung dieser Dokumentation sollte stets in der Schule abgelegt sein.18 

 

IX. Ausstattung an den Schulen 
 

a. Endgeräte 

Für die Geräteausstattung an den Schulen gibt es, wie schon im Vorfeld dargestellt ver-

schiedene Möglichkeiten. 

 

Im Ausstattungskonzept der Schule wird die Ausstattung mit Windows-Convertibles favo-

risiert. Der Vorteil der mobilen Geräte ist, dass sie flexibel in den Unterricht eingebunden 

werden können. Die Lehrkräfte können Ihre Geräte zur Vorbereitung flexibel mitnehmen.    

 

Die Beschaffung der Schülerendgeräte kann über den Schulträger erfolgen. Dieser stellt 

den Schülern und Schülerinnen diese für den Unterricht zur Nutzung zur Verfügung.  

 

Ebenso könnten vordefinierte Geräte bereitgestellt werden. Von den Eltern würden die 

Geräte bezahlt (auch evtl. im Leasing möglich) werden.  

 

Für die Endgeräte der Schüler gibt es weiterhin die Variante BYOD -Bring Your Own De-

vice-. Dies bedeutet, dass die Schüler ihr eigenes Endgerät mit in den Unterricht bringen. 

Der Schule entstehen dadurch keine Anschaffungs- und Wartungskosten. Der Nachteil 

dabei ist, dass es keine einheitlichen Geräte sind. Es können verschiedene 

                                                           
17 https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall, letzter Zugriff: 19.01.2021 

18 IT-Ausstattungsempfehlungen für Schulen in Schleswig-Holstein des IQSH: Themenpapier Internetnutzung in Schulen,  

Seite 6, abrufbar unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ITMedien/Material/Down-

loads/themenpapierInternetnutzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4, letzter Zugriff 19.01.2021 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Intrusion_Detection_System
https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ITMedien/Material/Downloads/themenpapierInternetnutzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ITMedien/Material/Downloads/themenpapierInternetnutzung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Betriebssysteme installiert, diverse verschiedene Modelle etc. sein. Dadurch gestaltet sich 

die einheitliche Gestaltung des Unterrichtes komplizierter.  

Auch wird von Seiten der Schule die Ausstattung mit Windows-Convertibles bevorzugt. Es 

sollen 50 Geräte angeschafft werden, die als Klassensätze eingesetzt werden sollen. 

 

b. Präsentationsgeräte 

Bei den Präsentationsgeräten gibt die Möglichkeiten der Nutzung von Displays bzw. inter-

aktiven Displays. 

Die Whiteboards dienen nicht der Präsentation der Ergebnisse. Sie sind auch nicht für 

die audiovisuelle Darstellung geeignet. Sie können auch ergänzend zum interaktiven Dis-

play hinzugenommen werden. 

Die interaktiven Displays ersetzten die bisherige Tafel vollumfänglich. Sie können dahin-

gehend als Tafel genutzt werden. Weiterhin sind eine Reihe von technischen Möglichkei-

ten wie z.B. Nutzung von Lernportalen, Apps etc. dadurch möglich.  

Je nach Ausstattung können die auf dem Gerät erstellten Dokumente gespeichert werden 

und in der nächsten Unterrichtsstunde wieder geladen werden. Ebenso kann ggf. ein Aus-

tausch mit den Schülergeräten stattfinden. 

 

Bevorzugt wird die Anschaffung von Interaktiven Displays. Ergänzend hierzu sollen Doku-

mentenkameras angeschafft werden. 

 

c. Drucker 

Vom IQSH wird die Nutzung von Netzwerkdruckern empfohlen, welche den Benutzern gut 

zugänglich sein sollen. Z.B. einer pro Etage oder Schultrakt, mindestens jedoch 2 pro 

Schule. Weiterhin wird empfohlen Laserdrucker zu benutzen.  

 

Nach den Ausführungen der Schule ist ein Netzwerkdrucker installiert. Es soll aktuell keine 

weitere bzw. Neuanschaffung erfolgen.  

 

→ Dies bedeutet für die Grundschule in Appen eine Anschaffung von 10 interaktiven 

Displays und Dokumentenkameras für die Klassen- und Fachräume und Lehrerzim-

mer . Für die Lehrkräfte sollen 15 Endgeräte angeschafft werden. Diese können als 

Rechner in den Klassenräumen verwendet werden. Für die Schüller sollen 50 End-

geräte mit Gerätekoffer/-wagen angeschafft werden.  
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d. NAS-Laufwerk / Wartungsrechner 

Für die Datenspeicherung ist ein NAS-Laufwerk anzuschaffen. Weiterhin sind die Admi-

nistration der Wartungen, Updates sowie die Steuerung der Zugangsberechtigungen über 

den Wartungsrechner zu leisten.  

e. Verzeichnisdienst 

Für die zentrale Verwaltung der Berechtigungen und Zugriffe ist ein Verzeichnisdienst zu 

nutzen. Hierbei können die Verwaltung der Nutzungen zentral betreut werden. Die Rechte 

der einzelnen Gruppen und Benutzer werden hierüber gesteuert und vergeben.  

 

f. DHCP-Server 

DHCP ermöglicht es, angeschlossene Clients ohne manuelle Konfiguration der Netz-

schnittstelle in ein bestehendes Netz einzubinden. Nötige Informationen wie IP-Adresse, 

Netzmaske, Gateway, Name Server (DNS) und ggf. weitere Einstellungen werden auto-

matisch vergeben, sofern das Betriebssystem des jeweiligen Clients dies unterstützt. 

DHCP ist eine Erweiterung des Bootstrap-Protokolls (BOOTP), das für Arbeitsplatz-Com-

puter ohne eigene Festplatte (Diskless-Workstation) notwendig war, wo sich der Computer 

beim Startvorgang zunächst vom BOOTP-Server eine IP-Adresse zuweisen ließ, um da-

nach das Betriebssystem aus dem Netz zu laden. DHCP ist weitgehend kompatibel zu 

BOOTP und kann entsprechend mit BOOTP-Clients und -Servern (eingeschränkt) zusam-

menarbeiten.19 

 

g. DNS-Server 

Das Domain Name System (DNS) ist einer der wichtigsten Dienste in vielen IP-basier-

ten Netzwerken. Seine Hauptaufgabe ist die Beantwortung von Anfragen zur Namensauf-

lösung. 

Das DNS funktioniert ähnlich wie eine Telefonauskunft. Der Benutzer kennt die Do-

main (den für Menschen merkbaren Namen eines Rechners im Internet) – zum Bei-

spiel example.org . Diese sendet er als Anfrage in das Internet. Die Domain wird dann dort 

vom DNS in die zugehörige IP-Adresse (die „Anschlussnummer“ im Internet) umgewan-

delt – zum Beispiel eine IPv4-Adresse der Form 192.0.2.42  oder eine IPv6-Adresse 

wie 2001:db8:85a3:8d3:1319:8a2e:370:7347  – und führt so zum richtigen Rechner.20 

 

                                                           
19 https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol#Der_DHCP-Server, letzter Zugriff: 19.01.2021 
20 https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Nameserver, letzter Zugriff: 19.01.2021 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnernetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskless-Workstation
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechnernetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Namensaufl%C3%B6sung
https://de.wikipedia.org/wiki/Namensaufl%C3%B6sung
https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_(Internet)
https://de.wikipedia.org/wiki/IP-Adresse
https://de.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://de.wikipedia.org/wiki/IPv6
https://de.wikipedia.org/wiki/Dynamic_Host_Configuration_Protocol#Der_DHCP-Server
https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System#Nameserver
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h. E-Mails 

Es ist von Seiten des Landes geplant, dass alle Lehrkräfte eine dienstliche E-Mail erhalten. 

Diese ist zukünftig über das Schul-Portal abrufbar. 

 

i. Webanwendungen 

Eine Webanwendung (auch Online-Anwendung, Webapplikation oder kurz Web-App) ist 

ein Anwendungsprogramm nach dem Client-Server-Modell. Anders als klassische Desk-

topanwendungen werden Webanwendungen nicht lokal auf dem Rechner des Benutzers 

installiert. Die Datenverarbeitung findet teilweise auf einem entfernten Webserver statt.  

Anders als Desktopanwendungen erfordern Webanwendungen kein spezielles Betriebs-

system auf dem Rechner des Benutzers. Manche Web-Apps benötigen jedoch aktuelle 

Webbrowser oder spezielle Laufzeitumgebungen, wie z. B. JavaScript oder Flash. 

Webanwendungen weisen den Vorteil auf, dass sie auf beliebigen Endgeräten betrieben 

werden können. Das Endgerät benötigt einen Webbrowser, der die erforderlichen Web-

standards (wie HTML5 oder JavaScript) unterstützt. Im Bereich von mobilen Anwendun-

gen existieren Plattform-spezifische Schnittstellen zur Anwendungsentwicklung. Hierbei 

muss für jede Zielplattform eine eigene Implementierung umgesetzt werden. Solche Um-

setzungen werden als native App bezeichnet. Webanwendungen können hingegen auf 

allen Plattformen ausgeführt werden. Sie werden als mobile Web-App bezeichnet.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 https://de.wikipedia.org/wiki/Webanwendung, letzter Zugriff: 19.01.2021 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsprogramm
https://de.wikipedia.org/wiki/Client-Server-Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Desktopanwendung
https://de.wikipedia.org/wiki/Desktopanwendung
https://de.wikipedia.org/wiki/Webserver
https://de.wikipedia.org/wiki/Desktopanwendung
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebssystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Laufzeitumgebung
https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
https://de.wikipedia.org/wiki/HTML5
https://de.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://de.wikipedia.org/wiki/Webanwendung
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X. Supportkonzept 
 

Aus den vorher dargestellten Sachverhalten ist für den leistungsfähigen Ablauf ein Sup-

portkonzept zu erstellen. Die Zuständigkeiten der Problembehebung sowie die Wege der 

Kommunikationen sind klar zu definieren.  

 

Das Supportkonzept wird in drei Level eingeteilt: 

 

Level 1: Lösung von Standardproblemen, Problemannahme und qualifizierte  

              Fehlermeldung 

Von der Schule sollte eine Person benannt werden, die für diesen Level 1 die Annahme 

entgegennimmt und ggf. weiterleitet, wenn die Probleme nicht eigenständig vor Ort gelöst 

werden können. 

 

Bei der Benennung der Störung ist das Problem ggf. die Fehlermeldung darzustellen. Die 

Dringlichkeit ist mit anzugeben. Beispiele hierfür sind Anzahl der betroffenen Nutzer, Aus-

fall der Technik eines Raumen, zeitlicher Druck wegen Terminarbeiten bei fehlender Mög-

lichkeit zur Nutzung der IT.  

 

In diesem Level sollte versucht werden, einfache Problem vor Ort zu lösen (z.B. Kontrolle, 

ob ein Gerät eingeschaltet ist, Stecker sicher gesteckt sind, Papierstau am Drucker lässt 

sich nicht beseitigen). Sollte dies nicht möglich sein, ist dem Dienstleister -Level 2- eine 

Störungsmeldung weiterzuleiten. Diese Meldungen sollten zentral über die oben benannte 

Person laufen, um auch Mehrfachmeldungen zu vermeiden. Weiterhin ist zu klären, ob für 

diese Meldungen ein Ticketsystem eingeführt werden soll.  

 

Aufgaben des Beauftragten der Schule könnten sein22: 

 

1. Wartungsdienste  
 
➢ Pflege der Geräte (z. B. Reinigung der Bildschirmoberfläche, Tastatur, ent-

stauben, etc.) 
➢ Nachfüllen und Wechsel von Verbrauchsmaterial (z. B. Druckerpatronen, 

Toner, Papier, etc.) 
➢ Austausch von Tastaturen und Mäusen 

                                                           
22 https://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP_Braunschweig_2019-2023.pdf, letzter Zugriff: 19.01.2021 

 

https://www.braunschweig.de/schulservice/mep/MEP_Braunschweig_2019-2023.pdf
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➢ Inventarisierung der Hardware (Eingabe und Pflege von Gerätedaten über 
z.B. eine Online-Datenbank) 

➢ Systemcheck und Funktionstest Allgemeine Fehlerprüfung (d. h. i. d. R. Ge-
rät einschalten und sehen ob es geht, Fehlermeldung aufschreiben) 

➢ Funktion des Computers (PC hochfahren und überprüfen ob Fehlermeldun-
gen im Gerätemanager oder der Ereignisanzeige vorhanden sind) 

➢ Funktion der Peripherie (Einschalten, Funktionstest, Fehlermeldung auf-
schreiben) 

➢ Erstellen eines Fehlerprotokolls (Welches Gerät [Hersteller, Modell, Inven-
tarnummer], was geht nicht/passiert, welche Fehlermeldung wird ausgege-
ben) 

 

2. Installationsaufgaben 
 
➢ Anschließen und Einrichten zusätzlicher Hardware (z.B. Digitalkamera, 

USB-Geräte, etc.) 
➢ Kabelverbindungen überprüfen und ggf. wiederherstellen (Was für An-

schlüsse gibt es, für welche Geräte sind die Anschlüsse, etc.) 

 

3. Systemadministration 
 
➢ lokalen Drucker anschließen und Treiber installieren 
➢ Druckerzugriffe vergeben 
➢ Verbrauchsmaterial nachbestellen 
➢ Webfilter Einrichtung und Verwaltung des Webfilters; Anlegen einer Nega-

tivliste 
➢ Löschen von nicht mehr benötigten Verzeichnissen und Dateien, zuvor Da-

tensicherung ggf. wichtiger Daten (z.B. Reste die nach Deinstallation von 
Software trotzdem noch im Ordner Programme zurückbleiben) 

➢ Erstellung einer Mängelliste: Wie muss man Fehler beschreiben, damit sie 
schnell behoben werden können?  

➢ Fehlersuche in FAQ-Liste (z. B. Medienzentrum oder MS Knowledge-Base) 
und ggf. Behebung oder qualifizierte Meldung an 2nd-Level-Support 

 

4. Organisatorischer Support 

 

➢ Bedienungsanleitungen zentral aufbewahren und den Zugriff darauf kontrol-
lieren 

➢ Softwarelizenzen zentral aufbewahren 
➢ Prüfen ob auch nur die Software in der Menge installiert ist, für die auch 

Lizenzen vorhanden sind 
➢ Software in der Online-Datenbank eingeben 
➢ Dokumentation des LAN (Welcher PC hat welchen Namen und wo steht er?) 
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5. Weitere Aufgaben der Schule (außerhalb des Supports) 
 
➢ Benutzerordnungen ausgeben und verwalten 
➢ Einweisung des Kollegiums in die vorhandenen Systeme 
➢ Kleine Hard- und Softwareschulung im Bedarfsfall 
➢ Unterweisung durch den 2nd-Level-Support bei neuer Hard- oder Software 
➢ Vorbereitung der jährlichen Investitionsplanung / Bedarfsplanung 
➢ Werden noch zusätzliche Anforderungen gestellt? 
➢ Welche Software ist neu zu beschaffen? 
➢ Entwicklung des pädagogischen Konzepts 
➢ Wie kann die in der Schule angestrebte Pädagogik mit den Neuen Medien 

umgesetzt werden? 
➢ Konzept kommunizieren 
➢ Koordination der Unterrichtssoftware zwischen Fachschaften 
➢ Welche Software kann in unterschiedlichen Fächern genutzt werden? 
➢ Kontakt zu Beratungsstellen (z.B. Medienzentrum) 
➢ Gibt es neue Informationen, die für den Unterricht mit Neuen Medien rele-

vant sind? 
 

Level 2: Systemwartung und -pflege, Administration, Fehlerbeseitigung 

 

Durch den externen Dienstleister sind die in diesem Level 2 anfallenden Aufgaben zu er-
ledigen. 

 

Zu den Aufgaben gehören unter anderem: 

 

➢ Schulung und Unterstützung im Level 1 
➢ Pflege der Stammdaten (z.B. der Benutzerprofile) 
➢ Einspielen von Softwareupdates 
➢ Einspielen von Systemupdates (Sicherheitsupdates inkl. Service-Packs) 
➢ Pflege und ggf. Verbesserung der Technik 
➢ Pflege der Daten 
➢ Reparatur von Systemkomponenten 
➢ Austausch defekter Systemkomponenten 
➢ Einrichtung neuer Systemkomponenten 
➢ Lösen von PC- und Serverproblemen zur Wiederherstellung der Betriebs-

bereitschaft 
➢ Benutzerverwaltung (Neueinrichtung und Pflege) 
➢ Beseitigung von Störungen (Fernwartung / vor Ort Service) 
➢ Einrichtung und Aktualisierung Internetzugänge / -filter 
➢ Sicherstellung der Einhaltung und Dokumentation für den Jugend- und Da-

tenschutz und des Netzwerkes 
➢ Einrichtung der Negativliste 
➢ Systemabsicherung nach außen (Firewall, Virenschutz) 
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➢ Beratung bei Anschaffungen 
➢ Funktionskontrollen der Hard- und Software 
➢ Einrichten, Kontrolle und Durchführung der Datensicherung -Backup- 
➢ Ggf. Rücksicherung / Widerherstellung der Daten  
➢ Druckerverwaltung (Einrichtung, Verwaltung, Fehlerbehebung) 
➢ Einrichtung und Pflege der Inventarisierung 
➢ Verwaltung und Beschaffung von Lizenzen 
➢ Vertragsverwaltung 
➢ Pflege der Datenspeicherung 
➢ Verwalten und Pflege der E-Mail-Adressen 
➢ Pflege der Internetanbindung 
➢ Standardinstallation von Software (d. h. CD einlegen, Dialog folgen, ggf. neu 

starten) 
➢ Deinstallation (z. B. über Systemsteuerung/Software) 
➢ Installation und Konfiguration neuer Software – Updates (sofern das nicht 

automatisch geschieht) 
➢ Updates einrichten (Einstellungen von automatischen Updates in der Soft-

ware) 

 

Für die Reaktionszeiten sollten zeitliche Vorgaben festgelegt werden: 

 

Reaktionszeit bis zur Problemanalyse/Annahme des Falls: 4 Stunden 
 

  

Level 3: Lösung spezieller Probleme, die den Eingriff in Programmen,  

              Betriebssysteme, Komponentensteuerungen und Datenbanken erfordern 

 

In diesem Level werden durch den externen Dienstleister bzw. Hersteller alle Probleme 
und Aufgaben erledigt, die nicht unter Level 1 und 2 fallen.  

Es beinhaltet spezielle Wartungsaufgaben, die von spezialisierten Fachkräften durchge-
führt werden.  

 

Die Aufzählungen der Level 1 und 2 sind nicht abschließend. 

 

Für die Durchführung der Wartung wurden vom IQSH eine Checkliste erstellt, worin die 
Aufgaben beschrieben wurden. 
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Schematische Darstellung einer Störungsmeldung: 

 

 

 

 

 

Wenn das Problem nicht im Level 1  

gelöst werden kann. Meldung an: 

 

 

 

 

 

Wenn das Problem nicht im Level 2  

gelöst werden kann. Meldung an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1:  

Aufnahme der Störung durch den Beauftrag-

ten der Schule 

Level 2: 

Meldung der Störung durch den Beauftragten 

der Schule mit konkreter Darstellung des Prob-

lems / Fehlermeldung und Konkretisierung 

Level 3: 

Meldung der Störung durch den Dienstleister 

Level 1: 

Beseitigung des Problems durch den 

Beauftragten der Schule 

√ 

Level 2: 

Beseitigung des Problems durch den 

Dienstleister 

√ 

Level 3: 

Beseitigung des Problems durch den 

Dienstleister ggf. unter Heranziehung 

von Garantieleistungen des Herstel-

lers 

√ 
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Der Personalaufwand für den Support der Endgeräte ist festzulegen. Von Seiten der Ber-

telsmann Stiftung wurde dieser mit 400 Geräten / Vollzeitstelle beziffert.23 Es werden 

hierzu auch Fallzahlen von 100 (IQSH) und 250 (Stadt Elmshorn) ausgegeben. 

 

Derzeit werden die Supportleistungen an den Schulen von verschiedenen externen Dienst-

leistern ausgeführt.  

Eine Vernetzung der Dienstleistung wäre auf jeden Fall ratsam, um so auch bei identi-

schen Fehlern eine schnelle Lösung parat zu haben. Hierfür ist zu überlegen, die Meldun-

gen ggf. über ein Ticketsystem zu gewährleisten, worauf die Dienstleister einen zentralen 

Zugriff haben. Dies würde in Ausfallzeiten auch ggf. eine Vertretung ermöglichen. Ver-

tragsrechtlich wäre dies zu berücksichtigen.  

Weiterhin sind Supportzeiten festzulegen, um die Störungsmeldungen abgeben zu kön-

nen. Diese sind detailliert mit den Dienstleistern abzustimmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/IB_Impulspapier_IT_Ausstattung_an_Schulen_2017_11_03.pdf 
Seite 3 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/IB_Impulspapier_IT_Ausstattung_an_Schulen_2017_11_03.pdf
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XI. Finanzierung 
Im Rahmen der Medienentwicklungsplanung ist aus den gewonnenen Erkenntnissen der 

im Vorfeld erläuterten Teilkonzepte ein Finanzierungskonzept zu erstellen.  

Dies beinhaltet die laufenden wie die investiven Kosten. 

Für die Projektplanung sind die Investitionen der nächsten 5 Jahre darzustellen. Die lau-

fenden Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung -hierunter fallen auch die Support-

leistungen- sind im Haushalt der Gemeinde bereit zu stellen.  

Kostenermittlung und Fördermittel zur Umsetzung des DigitalPakt an der Grund-

schule Appen nach der Musterlösung Grundschule des IQSH 

Vorgreifend wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kostenschätzungen/Kalkula-

tionen von den tatsächlich entstehenden Kosten abweichen können.  

Die Kalkulationen wurden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bauen und Liegen-

schaften des Amtes Geest und Marsch Südholstein sowie den externen Dienstleistern 

bzw. dem IQSH ermittelt. 

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Bund und Länder24 sind die Vorgaben zur Ver-

wendung der Fördersummen geregelt worden. Durch das Land Schleswig-Holstein wurde 

die Richtlinie zur Vergabe der Förderungen erlassen.25  

In beiden Regelungen sind die Voraussetzungen der Verwendung der Fördermittel wie 

folgt geregelt: 

a) Aufbau, Erweiterung und Verbesserung der strukturierten Verkabelung in Schulge-

bäuden und auf dem Schulgelände für die Versorgung aller unterrichtlich und für 

sonstige pädagogische Zwecke genutzten Räume und Einrichtungen mit 

LAN/WLAN inklusive der passiven und aktiven Netzwerkkomponenten, 

b) Server in Schulen zu unmittelbar pädagogischen Zwecken und zur IT-Administra-

tion; bei allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren gilt dies nur unter der Vo-

raussetzung, dass die technisch realisierbare Internetbandbreite und die Zahl der 

vorhandenen Endgeräte eine Anbindung an das Schulportal SH oder – falls diese 

nicht in Betracht kommt – auch im Übrigen eine stärker zentralisierte Lösung durch 

den Schulträger oder das Land mit vertretbarem Aufwand nicht zulassen,  

c) Anzeige- und Präsentationsgeräte zur pädagogischen Nutzung in der Schule und 

die damit verbundenen mobilen oder stationären Endgeräte als Steuerungsgeräte,  

                                                           
24 https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2487.html, letzter Zugriff: 21.01.2021 
25 Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die Träger der öffentlichen Schulen „Landesprogramm DigitalPakt  
    SH – Öffentliche Schulen“, Amtsblatt Schleswig-Holstein 2019 Nr. 40, S. 928, ber. S. 1079 

 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2487.html
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d) digitale Arbeitsgeräte, insbesondere zur pädagogischen Nutzung im technisch-na-

turwissenschaftlichen Bereich oder für die berufliche Ausbildung,  

e) digitale Arbeitsgeräte zur sonderpädagogischen Förderung von Schülerinnen und 

Schülern bei der inklusiven Beschulung oder an Förderzentren einschließlich der 

dafür notwendigen Infrastruktur,  

f) schulgebundene mobile Endgeräte (Laptops, Notebooks und Tablets mit Aus-

nahme von Smartphones), wenn  

(1) deren Erforderlichkeit in dem nach Nummer 5.2 Buchstabe e vorzulegenden 

technisch-pädagogischen Einsatzkonzept der Schule begründet wird, und  

(2) die Voraussetzungen des § 3 Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe c der Verwal-

tungsvereinbarung erfüllt sind. 

Dies bedeutet für die Durchführung der Maßnahmen, dass zuerst die Infrastruktur geschaf-

fen werden muss. Erst danach können Präsentations- bzw. Endgeräte aus dem Fördertopf 

angeschafft werden.  

Bei der Anschaffung geförderter Endgeräte wurde jedoch eine betragliche Begrenzung 

festgelegt: 

§ 3 Absatz 1 Nr. 6 Buchstabe c der Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 – 2024 zwischen 

Bund und Länder: 

bei Anträgen für allgemeinbildende Schulen die Gesamtkosten für mobile Endgeräte für allgemeinbil-

dende Schulen am Ende der Laufzeit des DigitalPakts Schule entweder 

aa) 20 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen pro Schulträger 

oder  

bb) 25 000 Euro je einzelner Schule 

oder beides nicht überschreiten. 

Die Träger erhalten aus den zugewiesenen Bundesmittel pro Schüler -Grundlage ist die 

Schulstatistik des Schuljahres 2018/2019- ihren Förderanteil.  

Für die Grundschule Appen bedeutet dies eine Schulträgerbudget von 66.341,78 € (Stand: 

30.09.2019). Von Seiten des Landes wurde gemäß Ziffer 2.5 eine Nachsteuerungsreserve 

von 2 % bei der Verteilung der Mittel einbehalten.26 Hinzu kommt der Mindesteigenanteil 

der Gemeinde Appen von 15 % der Fördersumme in Höhe von 9.951,27 €  

Für die digitale Ausstattung an den Schulen erforderlichen Mitteln werden auf Grundlage 

des technisch-pädagogischen Konzeptes ermittelt.  

                                                           
26 Richtlinie zur Vergabe der Finanzhilfen aus dem DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 an die Träger der öffentlichen Schulen „Landesprogramm DigitalPakt    
    SH – Öffentliche Schulen“, veröffentlicht im Amtsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 40/2019, Seite 929 
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Im ersten Schritt ist die Netzinfrastruktur zu schaffen. Dies bedeutet die Verkabelung der 

Grundschule in Appen. Durch die umfänglichen Sanierungsarbeiten in den Vorjahren ist 

die LAN-Verkabelung vorhanden. 

Hinweis aus den Förderrichtlinien: 

Grundsätzlich sind Elektroarbeiten nicht förderfähig. Soweit sich die Maßnahme als inves-

tive Begleitmaßnahme zu Maßnahmen der förderfähigen Investitionen handelt, können sie 

förderfähig werden. Eine Voraussetzung hierfür wäre, der Einbau von stärkeren Leitungen, 

um die Maßnahmen umsetzen zu können. Der bloße Austausch der Leitungen genügt 

hierfür nicht.27 

In den oben aufgeführten Kosten sind Planungskosten, z.B. Ingenieursleistungen noch 

nicht enthalten.  

Für die WLAN-Ausleuchtung der Grundschule ist für die Anschaffung und Einrichtung 

der WLAN-Accesspoints mit Kosten von ca. 200 € / Raum zu rechnen.  

Für das NAS-Laufwerk, Router, Switche und den Wartungs-PC entstehen im Anschaf-

fungsjahr Kosten von ca. 2.500 €. Bei der Nutzung des Glasfasernetzes des Landes 

Schleswig-Holstein verringern sich die Kosten um ca. 800 € für den Internetfilter, da diese 

im Landesnetz inklusive ist. Die Bandbreite bis 100 Mbit/s ist kostenlos. Hinzu kommen 

die Kosten von ca. 2.000 € für die Switche und Router. 

Für die Anschaffung der Präsentationsgeräte in den Klassenräumen fallen nachstehende 

Kosten an: 

- Whiteboard:   ca.    700 € 
- interaktives Whiteboard: ca. 6.200 € 
- Display:   ca. 5.000 € 
- Dokumentenkamera: ca.    700 € 
- Lehrergeräte mobil: ca. 1.000 € 
- Beamer   ca. 2.500 € 
 
An der Grundschule in Appen sollen interaktive Displays angeschafft werden.  
 
Für einen Netzwerkdrucker sind aktuell keine Kosten zu berücksichtigen, da der bisherige 
weiter genutzt werden soll. Mit dem derzeitigen Gerät entstehen Kosten von rund 2.800 € 
im Jahr. 
 
Bei den Schülerendgeräten ist mit Kosten von ca. 400 € pro Gerät zu kalkulieren. Wei-
terhin sind Kosten für die Aufbewahrung im Schrank bzw. Wagen von ca. 2.000 € zu be-
rücksichtigen.  

                                                           
27 https://dpaktfaq.schleswig-holstein.de/?view=portal&subView=question&questionID=2 

https://dpaktfaq.schleswig-holstein.de/?view=portal&subView=question&questionID=2
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Für die angewandten Softwareprogramme fallen jährliche Kosten an. Bei der zukünftigen 

Umsetzung werden diese Kosten steigen, da davon auszugehen ist, dass mehr Pro-

gramme benötigt werden. Sie werden daher mit 800 € im Jahr angesetzt. 

 

Für den Support der Geräte erhöhen sich durch die angedachten Anschaffungen die Zei-

tanteile zum bisherigen Aufwand. Es ist mit Kosten von ca. 3.000 € zu rechnen. 

Zusammenfassung des Kostenkalkulation: 

 Kosten / pro Anzahl Gesamt Lebensdauer jährliche Kosten 

Verkabelung      

WLAN 200 € / Raum 20 4.000 € 5 Jahre  

NAS-Laufwerk/War-
tungsPC/Rou-
ter/Switche 

4.500 € 1 4.500 € 5 Jahre  

Interaktive Displays 5.000 € 10 50.000 € 5 Jahre  

Dokumentenkamera 700 € 9 6.300 € 5 Jahre  

Mobile Lehrergeräte 1.000 € 15 15.000 € 5 Jahre  

Schülerendgeräte 400 € 50 20.000 € 5 Jahre  

Notebookschrank 2.000 € 2 4.000 €   

Software/Lizenzen     800 € 

Support     3.000 € 

Gesamt:   103.800 €  3.800 € 

 

Die Anschaffung der Geräte wie z.B. der Displays & Endgeräte ist ggf. auf mehrere Jahre 

zu verteilen. Dadurch entstehen jährlich geringere Kosten. Auch im Falle der Ersatzbe-

schaffungen werden die anfallenden Kosten pro Jahr verringert.  

Bei den Geräten ist die Lebensdauer zu berücksichtigen. In der Regel sollten die Geräte 

nach 5 Jahren getauscht werden, so dass erneut Anschaffungskosten entstehen. 

Unter der Berücksichtigung der Fördermittel aus dem DigitalPakt verbleibt für die Ge-

meinde Appen eine Summe von rund 37.458,22 € der Investitionskosten.  

Einen Teil der Kosten kann über die Schulkostenbeiträge der auswärtigen Schüler refinan-

ziert werden.  

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden 76.600 € für die Umsetzung des Digitalpaktes bereit-

gestellt. Die Mittel wurden auf das Jahr 2021 übertragen.     
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XII. Investitionsplanung 2021 – 2026 
 

Unter der Berücksichtigung, dass bis zum Jahr 2024 die Klassenräume digital ausgestattet 

sind, ergibt sich nachstehende Investitionsplanung: 

Vorhaben 2021 2022 2023 2024 2025 2026* 

I. Baukosten/    

Sanierung 

      

a. WLAN 4.000 €     4.000 € 

b. Server 4.500 €     4.500 € 

II. Lehrergeräte 15.000 € **     15.000 €** 

III. Dokumenten-

kameras 

6.300 €     6.300 € 

IV. Displays 20.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €  20.000 € 

V. Schülergeräte 20.000 €     20.000 € 

VI. Notebook-

schrank 

4.000 €     4.000 € 

       

Gesamt: 

Mit Lehrergeräte 

Ohne Lehrergeräte 

 

73.800 € 

58.800 € 

10.000 € 10.000 € 10.000 €   

73.800 € 

58.800 € 

 

* Eingeplant sind hier die Neuanschaffungen des Austausches der Geräte nach 5 Jahren. 

** Die Förderrichtlinie bleibt hierzu abzuwarten. Eventuell werden diese durch das Land 

beschafft. 
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XIII. Umsetzung  
Für die Umsetzung der Medienentwicklungsplanung sind auf sich aufeinander aufbauende 

Schritte notwendig: 

1. Schaffung der notwendigen Infrastruktur (Strom, LAN, WLAN) 

a. Bestandsaufnahme und Prüfen der vorhandenen Verkabelung 

-Erstellen eines Netzwerkplanes inkl. Messprotokollen- 

b. evtl. Planung der Neuverkabelung mit mind. Cat 7 & Erstellen Leistungsver-

zeichnis 

c. Ausschreibung Verkabelung 

d. Durchführung der Neuverkabelung 

 

2. Schaffung der zentralen Dienste 

 

3. Anschaffung der Ausstattungsgeräte 

a. Anzeige- & Präsentationsgeräte 

b. Digitale Präsentations-Endgeräte für Lehrkräfte 

c. Digitale Endgeräte für Schüler & Schülerinnen 

Im Rahmen von Gesprächen mit allen Schulträgern und -leitern wurde sich dahingehend 

geeinigt, die Anschaffung der Geräte gemeinsam vorzunehmen.   

XIV. Evaluation 
Für die Evaluation und Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes ist der Austausch 

zwischen Schule und Schulträger von enormer Wichtigkeit. In den Jahren 2019 und 2020 

haben diese auf Amtsebene stattgefunden.  

Diese sollten weiterhin durchgeführt werden und zusätzlich in kleinerem Rahmen mit den 

einzelnen Schulleitern, -trägern und externen Dienstleistern der jeweiligen Schulen.  

Dies ist für die Aktualität der Ausstattung notwendig. In diesem Rahmen können die kon-

kreten Punkte der einzelnen Schulen genauer betrachtet werden und auf Mängel zu rea-

gieren. Es wird vorgeschlagen, diese Gespräche halbjährlich stattfinden zu lassen. 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1540/2020/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 16.10.2020 

Bearbeiter: Susann Podschus AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2020 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 12.11.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 24.11.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2020 öffentlich 

 

Antrag auf Anbau einer Überdachung vor dem Zugang zu den Räumen 
der Betreuung an der Grundschule Appen; hier: Antrag des Appener 
Schulverein e.V. 
 
Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 28.08.2020 beantragte der Appener Schulverein e.V. für die Be-
treuung der Grundschule in Appen die Zugangsrampe zu den neuen Räumen der 
Betreuung mit einem Überdach zu versehen. Nach Rücksprache mit der Leitung der 
Betreuung, Frau Scholl sowie dem Schulleiter, Herrn Scharnweber wird die Notwen-
digkeit damit begründet, dass die Kinder bei Regenwetter keine bzw. kaum Möglich-
keit haben, sich auf dem Schulhof unterzustellen bzw. in der Sommerzeit wenig Mög-
lichkeiten haben ein schattiges Plätzchen zu finden. Gerade vor dem Hintergrund 
Corona hat die Nutzung des Außenbereichs eine ganz neue Gewichtung erhalten 
und wird bzw. muss entsprechend genutzt werden. Die Kinder der Betreuung sind in 
4 Kohorten aufgeteilt. Eine Kohorte ist in der Pausenhalle untergebracht, eine im 
Bastelraum, eine auf dem Spielplatz (hier besteht die Möglichkeit im Kletterturm 
Schutz zu suchen) und eine Kohorte ist auf dem Schulhof untergebracht. Die auf 
dem Schulhof untergebrachte Kohorte könnte unter dem Überdach entsprechenden 
Witterungsschutz finden. 
Weiterhin bittet die Betreuung darum, den Nebeneingang ebenfalls mit einem Vor-
dach auszustatten, um nicht sofort der Witterung (vor allem bei Regen) ausgesetzt 
zu sein bzw. den Regen beim Öffnen der Tür mit ins Gebäude zu nehmen. 
 
Da das gewünschte Vordach an der neuen Fassade errichtet werden soll, wurde 
Kontakt zum Architektenbüro r + k, Herr Koriath und dem Statikbüro Neufeldt aufge-
nommen. Beide Büros haben unabhängig voneinander von einer Montage des Über-
daches an der neuen Fassade abgeraten. Zum einen handelt es sich um eine Ver-
blendfassade, die die Lasten des Vordaches nicht tragen kann und eine Tragfähig-
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keit voraussichtlich nur über das Hintermauerwerk (müsste geprüft werden) erreicht 
werden kann. Und zum anderen wird von beiden Büros davon abgeraten, die Fassa-
de in Teilbereichen zu öffnen, da diese Stellen, wenn sie nicht ordentlich abgedichtet 
werden, immer die Gefahr von Wassereintritt bergen. Beide Büros empfehlen das 
Überdach freitragend (auf Stützen) zu errichten und zur vorhandenen Fassade ledig-
lich einen Wetterschenkel vorzusehen. Dieses bedingt, dass neben den Kosten für 
das Überdach u.a. Kosten für Fundament- und Pflasterarbeiten zu berücksichtigen 
sind. 
Da sich die Küche im Bereich der Rampe befindet und diese viel Licht benötigt, sollte 
das Dach als Glasdach errichtet werden. Um jedoch vor extremen Sonnenstrahlen 
zu schützen, sollte es sich um ein Milchglasdach oder aber ein Glasdach mit Milch-
glasfolie handeln. 
 
Abschließend sei angemerkt, dass entsprechend § 63, Abs. 1 Landesbauordnung 
Schleswig-Holstein (LBO) für die Errichtung eines Überdaches mit einer Fläche von 
über 30 m² und einer Tiefe von über 3 m ein Bauantrag gestellt werden muss. Die für 
den Bauantrag notwendigen Unterlagen sind von einem bauvorlageberechtigten Bü-
ro einzureichen.  
 
Zusammenstellung der Kostenschätzung: 
Kosten für die Vordächer       ca. 25.000 € 
Kosten für Fundament- und Pflasterarbeiten    ca.   8.000 € 
Kosten Regenrinne und Anschluss an Entwässerung   ca.   3.500 € 
Planungs- und Bauantragskosten      ca.   7.000 € 
Gesamtkosten        ca. 43.500 € 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel in Höhe von 43.000 € sind im Haushalt 2021 einzuplanen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehl, der Bauausschuss 
empfiehlt, der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt: 
 

1. Der Anbau der Vordächer für die Betreuung der Grundschule Appen wird be-
fürwortet. Das Amt wird angewiesen entsprechende Angebote einzuholen und 
den Anbau zu veranlassen. 

2. Haushaltsmittel in Höhe von 43.000 € sind im Haushalt 2021 bereit zu stellen. 
 
 
 
gez. Banaschak__ 
Bürgermeister 
 



Anlagen:  
Lageplan 
Antrag des Appener Schulvereins e.V.  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1552/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 28.01.2021 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Anträge der Lebenshilfe auf Zuwendungen zum 
Bundesinvestitionsprogramm 2020 - 2021 / Übernahme der Eigenmittel 
durch die Gemeinde Appen 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe gGmbH möchte im Rahmen des Bundesinvestitionsprogrammes für 
die Kita Heideweg in Appen-Etz gern Videotechnik, EDV-Hardware und Glasfaser 
ermöglichen sowie für drei Sanitärbereiche die Erneuerung beantragen. 
 
Für den Antrag wird die kommunale Zustimmung benötigt, da sich die Kommune mit 
einem Eigenanteil (10% der Gesamtkosten) beteiligen muss. 
 
Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 113.439 Euro geplant, somit sind Mittel in 
Höhe von 11.343,90 Euro von der Gemeinde bereitzustellen. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Inanspruchnahme des Investitionsprogrammes sollte unterstützt und somit die 
Eigenmittel entsprechend sichergestellt werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 11.400 Euro sind bereits im Haushalts-
plan 2021 berücksichtigt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Es werden bis zu 90% der Gesamtkosten aus dem Bundesinvestitionsprogramm ab-
gedeckt, wenn den Anträgen entsprechend zugestimmt wird. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die erforderli-
chen Eigenmittel in Höhe von 11.343,90 Euro der Lebenshilfe gGmbH für die Maß-
nahmen aus dem Bundesinvestitionsprogramm zur Verfügung zu stellen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag der Lebenshilfe 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1560/2021/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 22.02.2021 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Antrag der Lebenshilfe gGmbH - Verlängerung der Öffnungszeiten 
Waldgruppe ab Aug. 2021 
 
Sachverhalt: 
 
Die Lebenshilfe gGmbH hat mit Schreiben vom 17.02.2021 einen Antrag auf Verlän-
gerung der Öffnungszeit der integrativen Wald-Kita-Gruppe „Waldgeister“ gestellt, 
siehe Anlage. 
 
Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen vorzuhalten. Aus 
dem Ergebnis der Elternumfrage ist ersichtlich, dass eine umfangreichere Betreu-
ungszeit gewünscht wird.  
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte daher die Öffnungszeit zum 1.08.2021 entsprechend 
erweitert werden, so dass die Waldgruppe eine Betreuungszeit von 7.30 – 14.30 Uhr 
vorhält.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die finanziellen Veränderungen (Mehreinnahme bei der Förderung der Waldgruppe, 
Mehrausgaben bei den Wohnsitzanteilen, Mehrkosten bei dem Betriebskostenzu-
schuss für die Lebenshilfe 2021) sind im Haushaltsplan 2021 nicht dargestellt. 
 
Die Anpassungen bei der Förderung der Standortgemeinde sowie bei den Ausgaben 
für die Wohnsitzanteile kann im I. Nachtrag 2021 entsprechend erfolgen, dann sind 
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auch Erfahrungswerte aus den ersten Monaten mit der neuen Kita-Finanzierung be-
kannt. 
 
Die minimalen Mehrausgaben beim Betriebskostenzuschuss für die Lebenshilfe kann 
im Rahmen der Jahresrechnung 2021 abgerechnet werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Siehe Finanzierung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dass die Öff-
nungszeit der integrativen Wald-Kita-Gruppe „Waldgeister“ der Lebenshilfe zum 
1.08.2021 auf 7.30 – 14.30 Uhr ausgeweitet wird. 
 
Die Abrechnung der Mehrkosten hat im Rahmen der Jahresrechnung 2021 zu erfol-
gen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Lebenshilfe   
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1532/2020/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 21.09.2020 

Bearbeiter: Michaela Glasenapp-Keller AZ: 360.001 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales 
der Gemeinde Appen 

05.11.2020 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 24.11.2020 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 08.12.2020 öffentlich 

 

Antrag des Seniorenbeirates auf Kostenübernahme bzw. Beteiligung für 
einen Grundkurs EDV, ersatzweise Smartphone Android/Tablet 
 
Sachverhalt: 
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen hat den als Anlage beigefügten Antrag ein-
gereicht. Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Entfällt. 
 
 
 
Finanzierung: 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2021 eingeplant werden. 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dem Seniorenbeirat für den 
EDV Kurs bzw. den Kurs am Tablet einen Zuschuss in Höhe von ____________€ zu 
gewähren. 
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Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt/ der Finanzaus-
schuss empfiehlt/ die Gemeindevertretung beschließt, dass die Kosten für die Kurs-
gebühr auf _______________ € pro Teilnehmer festgesetzt werden. 
 
Nach Beendigung des Kurses bzw. der Kurse ist ein Verwendungsnachweis vorzule-
gen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
         Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Antrag des Seniorenbeirates 
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Gemeinde Appen 
 
 

Haushalt 
 

Vorlage Nr.: 1542/2020/APP/HH 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 19.10.2020 

Bearbeiter: Heike Ramcke AZ: 3/903-790 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 09.03.2021 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 18.03.2021 öffentlich 

 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Die wichtigsten Haushaltsansätze sind in den Erläuterungen zum Haushaltsplan 
2021 näher beschrieben.  
 
 
 
Finanzierung: 
 

Die Gemeinde Appen wird im Haushaltsjahr 2021 Tilgungsleistungen in Höhe von 
rund 304 TEUR leisten.  
Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes wird eine Zuführung vom Vermögens-
haushalt in Höhe von 592,5 TEUR erforderlich. 
Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist für 2021 in Höhe von 695,6 TEUR 
vorgesehen. 
In den Folgejahren bestehen Finanzierungslücken (2023 = 390.200 €, 2024 = 
340.400 €), die mit Einnahmen aus Verkaufserlösen abgedeckt werden. 
Es müssen in jedem Fall weiterhin Anstrengungen unternommen werden, auf der 
Ausgabeseite die Ansätze zu reduzieren sowie auf der Einnahmeseite alle Möglich-
keiten auszuschöpfen, um die Finanzierungslücken ohne Veräußerungen von Immo-
bilien zu schließen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung vorbehaltlich einer Geneh-
migung der Kommunalaufsicht die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Appen so-
wie den Haushaltsplan 2021 mit seinen Anlagen. 
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Banaschak 
Bürgermeister 
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